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Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Mittwoch, den 01. Juni 2022
um 10.00 Uhr (MESZ),

in den Räumlichkeiten der  
Streamlab Studios & Events GmbH, 

Bauerland 19, 28259 Bremen, 
(Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes (AktG)) 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ohne  
physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten ein.
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Einladung zur ordentlichen  
Hauptversammlung

Mindestinformationen in Anlehnung an Tabelle 3 Blöcke A bis C  
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

  

Eindeutige Kennung des Ereignisses: OHB062022oHV

Art der Mitteilung:  Einladung zur Hauptversammlung  
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: [NEWM]

ISIN: DE0005936124

Name des Emittenten: OHB SE

Datum der Hauptversammlung: 01.06.2022  
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: [20220601]

Uhrzeit der Hauptversammlung: 10:00 MESZ  
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: [08:00 UTC]

Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung  
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: [GMET]

Ort der Hauptversammlung: 
 

im Sinne des Aktiengesetzes: Räumlichkeiten der Streamlab Studios & 
Events GmbH, Bauerland 19, 28259 Bremen 
Virtuell: www.ohb.de/investor-relations/hauptversammlung

Aufzeichnungsdatum: 11.05.2022 (00:00 Uhr MESZ)  
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: [20220510]

Uniform Resource Locator (URL): 
Unter den genannten Link sind alle Informationen 
zugänglich, die den Aktionären vor der Hauptver-
sammlung mitgeteilt werden müssen, einschließlich 
der Verfahren für die Teilnahme, für Abstimmungen 
und die Ausübung sonstiger Aktionärsrechte wie etwa 
die Beantragung von Tagesordnungspunkten

www.ohb.de/investor-relations/hauptversammlung 
 
 
 
 

Das am 27. März 2020 in Kraft getretene Gesetz über Maßnahmen im Gesell schafts-,  
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie, zuletzt geändert durch Art. 15 des GesRua-COVBekG vom 10. September 2021 
(BGBl. I S. 4147), eröffnet die Möglichkeit, Haupt versammlungen auch im Jahr 2022 ohne physische  
Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abzuhalten (virtuelle Hauptversammlung). 
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TAGESORDNUNG 

[1] Vorlage des festgestellten Jahres abschlusses, des 
gebilligten Konzern abschlusses (IFRS) sowie des zusam-
mengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021, 
des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 
und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den An-
gaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 Handelsgesetzbuch
Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der 
Gesellschaft, Manfred-Fuchs-Platz 2–4, 28359 Bremen, und 
im Internet unter www.ohb.de/investor-relations/hauptver-
sammlung eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf 
Wunsch auch kostenlos zugesandt.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 sowie den Kon-
zernabschluss zum 31. Dezember 2021 in seiner Sitzung am 
22. März 2022 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß 
§ 172 AktG festgestellt. Einer Feststellung des Jahresab-
schlusses bzw. Billigung des Konzernabschlusses durch die 
Hauptversammlung bedarf es mithin nicht, weshalb zu 
Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung erfolgt.

[2] Beschlussfassung über die Verwendung des  
Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2021
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung 
vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von 
EUR 47.810.029,82 wie folgt zu verwenden:

 EUR

Ausschüttung einer Dividende von  
EUR 0,48 auf jede dividendenberechtigte 
Stückaktie (17.360.600 Stückaktien) 8.333.088,00

Vortrag auf neue Rechnung 39.476.941,82

Bilanzgewinn 47.810.029,82

Bei den angegebenen Beträgen für die Gesamtdividende und 
für den Vortrag auf neue Rechnung sind die im Zeitpunkt des 
Gewinnverwendungsvorschlages der Verwaltung dividenden-
berechtigten Aktien berücksichtigt. Die von der Gesellschaft 
gehaltenen eigenen Aktien (107.496 Stückaktien zum Zeit-
punkt der Einberufung der Hauptversammlung) sind gemäß 
§ 71b AktG nicht dividendenberechtigt.

Sollte die Anzahl der eigenen Aktien, die von der Gesell-
schaft im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptver-
sammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gehalten 
werden, größer oder kleiner sein als im Zeitpunkt des Ge-
winnverwendungsvorschlages der Verwaltung, vermindert 
bzw. erhöht sich der insgesamt an die Aktio näre auszuschüt-
tende Betrag um den Dividendenteilbetrag, der auf die Diffe-
renz an Aktien entfällt. Der in den Vortrag auf neue Rechnung 
einzustellende Betrag verändert sich gegenläufig um den 
gleichen Betrag. Die auszuschüttende Dividende pro dividen-
denberechtigter Stückaktie bleibt hingegen unverändert. Der 
Hauptversammlung wird gegebenenfalls ein entsprechend 
modifizierter Beschlussvorschlag unterbreitet werden.

[3] Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
Vorstands Entlastung zu erteilen.

[4] Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen

[5] Beschlussfassung über die Bestellung des  
Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers  
für das Geschäftsjahr 2022
Der Aufsichtsrat schlägt (gestützt auf die Empfehlung des 
Prüfungsausschusses) vor, die PricewaterhouseCoopers 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen, zum  
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Ge - 
schäftsjahr 2022 zu wählen. 

Der Aufsichtsrat erklärt, dass der Wahlvorschlag frei von 
ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine 
Klausel der in Art 16 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
genannten Art auferlegt wurde.

[6] Beschluss über die Billigung des vom  
Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für  
die Vorstandsmitglieder gem. §120a Abs. 1 AktG
Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder ist im 
Anschluss an die Tagesordnung im Abschnitt „Ergänzende 
Angaben und Berichte zur Tagesordnung“ abgedruckt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das vorgelegte Vergütungs-
system für die Vorstandsmitglieder zu billigen.

[7] Beschluss über die Billigung des erstellten und  
geprüften Vergütungs berichts für das Geschäftsjahr 2021  
gem. § 120a Abs. 4 AktG
Nach der Änderung des Aktiengesetzes durch das Gesetz zur 
Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie vom 12. De- 
zember 2019 (BGBl. I 2019, S. 2637 ff.) (ARUG II) sind Vorstand 
und Aufsichtsrat gemäß § 162 AktG verpflichtet, jährlich einen 
Bericht über die den Mitgliedern des Vorstands und des Auf-
sichtsrats im letzten Geschäftsjahr gewährte und geschuldete 
Vergütung (Vergütungsbericht) zu erstellen und diesen der 
Hauptversammlung zur Billigung gemäß § 120a Abs. 4 AktG 
vor zulegen.

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG 
durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetz-
lich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG ge  -
macht wurden. Über die ge  setzlichen Anforderungen hinaus 
erfolgte auch eine inhaltliche Prüfung durch den Abschluss-
prüfer. Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsbe-
richts ist dem Vergütungsbericht beigefügt.

Der Vergütungsbericht ist im Anschluss an die Tagesord-
nung im Abschnitt „Ergänzende Angaben und Berichte zur 
Tagesordnung“ abgedruckt. Er kann von der Einberufung der 
Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter

https://www.ohb.de/corporate-governance/verguetung

eingesehen werden und wird auch während der Hauptver-
sammlung am 01. Juni 2022 auf der oben genannten Internet-
seite der Gesellschaft zugänglich sein.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Vergütungs-
bericht für das Geschäftsjahr 2021 zu billigen. 
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[8] Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur 
Erweiterung des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat der OHB SE setzt sich gemäß § 11 Absatz 1 
der Satzung in Verbindung mit Art. 40 Abs. 2, Abs. 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 
über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE), (SE-VO), 
§ 17 SE-Ausführungsgesetz (SEAG), §§ 95 Abs. 1 Satz 1, 96 
Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus vier von der Hauptversammlung 
zu wählenden Mitgliedern zusammen. 

Der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft besteht aus 
mindestens drei Mitgliedern. Er ist nur beschlussfähig, wenn 
mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teil-
nehmen (§§ 95, 108 Abs. 2 Satz 3 AktG). Vorstand und Auf-
sichtsrat sehen die Notwendigkeit einer Erweiterung der Mit-
gliederzahl des Aufsichtsrates gegeben, um die Beschluss-
fähigkeit und damit die Wahrnehmung der Kontrollaufgaben 
des Aufsichtsrates für den Fall der unerwarteten Verhinde-
rung eines oder mehrerer Aufsichtsratsmitglieder sicherzu-
stellen. Darüber hinaus dient die beabsichtigte Erweiterung 
des Gremiums der Verbreiterung des Kompetenzprofils und 
der Erhöhung der Diversität. Sie soll sowohl der wachsen-
den Komplexität im operativen Geschäft und der zunehmen-
den multidimensionalen Strategieentwicklung Rechnung  
tragen. Der Aufsichtsrat soll daher auf fünf von der Haupt-
versammlung zu wählende Mitglieder erweitert werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt 
zu beschließen:

§ 11 Abs. (1) der Satzung wird geändert und wie folgt neu 
gefasst:

„Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern.“

[9] Ergänzungswahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Die unter Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagene Erweiterung 
des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder wird wirksam, wenn die 
Satzungsänderung beschlossen und im Handelsregister ein-
getragen ist. 

Der Aufsichtsrat der OHB SE setzt sich dann gemäß § 11 
Absatz 1 der Satzung in Verbindung mit Art. 40 Abs. 2, Abs. 3 
SE-VO, § 17 SEAG, §§ 95 Abs. 1 Satz 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 
AktG aus fünf von der Hauptversammlung zu wählenden  
Mitgliedern zusammen. 

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl des Aufsichts-
ratsmitgliedes an den Wahlvorschlag nicht gebunden.

Zur Besetzung dieses künftigen weiteren Aufsichtsrats-
postens soll schon auf dieser Hauptversammlung ein weite-
res Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt werden. Dessen 
Amtszeit beginnt allerdings erst, wenn die Erweiterung des 
Aufsichtsrats wirksam ist.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, aufschiebend bedingt auf 
das Wirksamwerden der Satzungsänderung gemäß Tages-
ordnungspunkt 8 („Bedingung“)

Herrn Dr. Hans-Jörg Königsmann, Diplom-Ingenieur für 
Luft- und Raumfahrt, 1222 Silvius Ave, San Pedro, CA 
90731, USA

mit Wirkung ab dem Eintritt der Bedingung für die Zeit bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung 
der Mitglieder des bisherigen Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2024 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:
Nachfolgend ist angegeben, in welchen Unternehmen Herr Dr. 
Königsmann Mitglied eines anderen gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsrats oder Mitglied eines vergleichbaren in- oder aus-
ländischen Kontrollgremiums ist:

Herr Dr. Königsmann nimmt insgesamt nicht mehr als 
fünf Aufsichtsratsmandate bei konzernexternen börsenno-
tierten Gesellschaften oder vergleichbare Funktionen wahr, 
wobei ein Aufsichtsratsvorsitz doppelt zählt. Derzeit ist Herr 
Dr. Königsmann Mitglied des Aufsichtsrates der Mynaric AG, 
Gilching. Zwischen der Mynaric AG und Unternehmen der 
OHB-Gruppe bestehen Geschäftsbeziehungen.

Angaben gemäß C.13 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex in der Fassung vom 16.12.2019:
Es bestehen keine persönlichen oder geschäftlichen Be - 
ziehungen zwischen Herrn Dr. Königsmann und der Gesell-
schaft, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich 
an der Gesellschaft beteiligten Aktionär, die einen wesentlichen 
und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründen 
können.

Ausführliche Informationen zum Kandidaten für die Wahl 
in den Aufsichtsrat der Gesellschaft (Lebenslauf) finden sich 
auf der Internetseite der Gesellschaft. Weitere Informationen 
zu den Aufsichtsräten finden Sie unter https://www.ohb.de/
de/unternehmen/aufsichtsrat/

Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass dem vorge-
schlagenen Kandidat entsprechend Grundsatz 12 des Deut-
schen Corporate Governance Kodex für die Wahrnehmung 
seiner Aufgaben genügend Zeit zur Verfügung steht.

Durch seine vorherige Tätigkeit als Vicepresident für das 
Unternehmen Space Exploration Technologies (SpaceX) ver-
fügt Herr Dr. Königsmann über die notwendige eigene Erfah-
rung und das Gespür für die Spezifika der Führung und Kon-
trolle eines Raumfahrtunternehmens. Seine ausgewiesene 
Expertise im Bereich der Raumfahrt, speziell bezüglich 
Satellitentechnik und Launch Vehicles erweitert die Kompe-
tenzbreite des Gremiums. 

Herr Dr. Königsmann studierte Luft- und Raumfahrt an 
der Technischen Universität Berlin und promovierte an der 
Universität Bremen. Im Rahmen seiner Promotion arbeitete 
er an dem Kleinsatelliten Bremsat, der zusammen mit OHB 
entwickelt wurde. 2002 startete er als Vizepräsident bei der 
Firma SpaceX und arbeitete dort in verschiedenen führenden 
Funktionen bis Anfang 2021. Im Rahmen seiner Tätigkeit  
bei der Firma SpaceX war Herr Dr. Königsmann an der Ent-
wicklung der Raketen Falcon 1, Falcon 9 und Dragon sowie 
der Starlink-Konstellation und Human Spaceflight-Themen 
beteiligt.

[10] Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien durch  
gem. §§ 15 ff AktG verbundene Unternehmen sowie zur 
Verwendung eigener Aktien
Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Mai 2020 
wurde der Vorstand der Gesellschaft gem. Ziffer 6 c) – f) der 
damaligen Tagesordnung zum Erwerb und zur Verwendung 
eigener Aktien wie folgt ermächtigt:

Da die dem Vorstand durch die Hauptversammlung am 
21. Mai 2015 gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz 
(AktG) erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
bis zum 20. Mai 2020 befristet ist, schlagen Aufsichtsrat 
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und Vorstand der Hauptversammlung vor, folgende neue 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu beschließen:

a)  Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien 
bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung oder – sollte dies geringer sein – 
der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grund-
kapitals zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien  
dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien der 
Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erwor-
ben hat und noch besitzt oder die ihr gemäß den  
§§ 71d, 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeit-
punkt mehr als zehn vom Hundert (10 %) des Grund-
kapitals entfallen. 
 Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, 
einmal oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwe-
cke von der Gesellschaft ausgeübt werden, sie kann 
aber auch von abhängigen oder in Mehrheitsbesitz 
der Gesellschaft stehenden Unternehmen oder für 
ihre oder deren Rechnung von Dritten durchgeführt 
werden. 
 Die Ermächtigung gilt bis zum 25. Mai 2025. 
 Da die von der Hauptversammlung am 21. Mai 
2015 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eige-
ner Aktien bereits am 20. Mai 2020 endet, ist eine for-
male Aufhebung dieser vorherigen Ermächtigung 
nicht erforderlich.

b) Der Erwerb der Aktien erfolgt unter Wahrung des 
Gleichbehandlungsgebots (§ 53a AktG) nach der Wahl 
des Vorstands über die Börse (1) oder durch ein an 
alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot 
(2). Im Fall (2) sind die Vorschriften des Wertpapierer-
werbs- und Übernahmegesetzes zu beachten, soweit 
sie Anwendung finden.

(1) Erfolgt der Erwerb als Kauf über die Börse, 
darf der gezahlte Kaufpreis je Aktie der Gesell-
schaft (ohne Erwerbsnebenkosten) den durch-
schnittlichen Schlusskurs der Aktie im XETRA-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesys-
tem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 
letzten drei Börsenhandelstagen vor dem Erwerb 
der Aktie, um nicht mehr als 10 % über- oder 
[20 %] unterschreiten.

(2)  Erfolgt der Erwerb als Kauf über ein öffentli-
ches Kaufangebot, darf der gezahlte Kaufpreis je 
Aktie der Gesellschaft (ohne Erwerbsnebenkos-
ten) den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie 
im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapier-
börse für Aktien der Gesellschaft am 5., 4. und 3. 
Börsenhandelstag vor dem Tag der Veröffentli-
chung des Kaufangebots um nicht mehr als 10 % 
über- oder unterschreiten. Sofern ein öffentliches 
Angebot überzeichnet ist, muss die Annahme nach 
Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme 
geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück ange-
dienter Aktien je Aktionär sowie eine Rundung 
nach kaufmännischen Grundsätzen können vorge-
sehen werden.

c) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesell-
schaft, die aufgrund der vorstehenden oder von frü-
heren Ermächtigungen erworben wurden, zu allen 
gesetzlich zulässigen Zwecken zu verwenden, insbe-
sondere zu den folgenden:

(1)  Sie können, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats, zur Einführung von Aktien der Gesellschaft 
an ausländischen Börsen dienen, an denen sie 
bisher nicht zum Handel zugelassen sind.

(2)  Sie können, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats, zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-
nehmen, einschließlich der Erhöhung bestehen-
den Anteilsbesitzes, Dritten auch gegen Sachleis-
tung angeboten und übertragen werden.

(3)  Sie können als Belegschaftsaktien Arbeit-
nehmern der Gesellschaft oder der mit der Gesell-
schaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen 
Unternehmen zum Erwerb angeboten und über-
tragen werden.

(4)  Die eigenen Aktien können von der Gesell-
schaft verwendet werden, um sie an Mitglieder des 
Vorstands in Erfüllung bestehender oder künftiger 
vertraglicher Vergütungsabreden zu begeben, 
soweit eine Haltefrist so begebener Aktien von 
mindestens zwei Jahren ab dem vertraglich verein-
barten Zuteilungstag vorgesehen ist.
 Eigene Aktien können ferner mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats eingezogen werden, ohne 
dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines 
weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf.

d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats, ohne dass es eines weiteren Haupt-
versammlungsbeschlusses bedarf, die aufgrund der 
vorstehenden Ermächtigung erworbenen eigenen 
Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder 
durch ein Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, 
unter der Voraussetzung, dass die Veräußerung gegen 
Barzahlung und zu einem Preis erfolgt, der den Bör-
senpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstat-
tung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. Als maßgeblicher Börsenwert im 
Sinne der vorstehenden Regelung gilt der arithmeti-
sche Mittelwert der durch die Schlussauk tionen 
ermittelten Kurse für Aktien der Gesellschaft im 
XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfol-
gesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am 
Main an den letzten fünf Börsentagen vor der Veräu-
ßerung.
 Diese Ermächtigung ist auf insgesamt zehn von 
Hundert des Grundkapitals beschränkt. Die Höchst-
grenze von 10 % des Grundkapitals vermindert sich 
um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf 
diejenigen Aktien entfällt, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung im Rahmen einer Kapitalerhö-
hung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Das 
Ermächtigungsvolumen verringert sich ferner um den 
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anteiligen Betrag am Grundkapital, auf den sich 
Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. -pflichten 
aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit Ertei-
lung dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsaus-
schluss in sinngemäßer Anwendung von §186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben worden sind.

e) Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal 
oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder 
gemeinsam ausgenutzt werden.

f) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene 
eigene Aktien wird insoweit ausgeschlossen, als diese 
Aktien gemäß den Ermächtigungen in lit. c) (1) bis (4) 
und lit. d) verwendet werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diese Ermächtigung 
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien in Ergänzung 
vorstehender Ermächtigung und unter Beibehaltung der dort 
beschlossenen Fristen wie folgt zu erweitern:

a) Der Vorstand wird zusätzlich zu der im Beschluss 
der Hauptversammlung vom 26. Mai 2020 ausgesproche-
nen Ermächtigung ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, 
die aufgrund der bestehenden oder von früheren Ermäch-
tigungen erworben wurden, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates an mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff 
AktG verbundene Unternehmen zum jeweils aktuellen 
Börsenkurs zu veräußern. Die Veräußerung darf nur zu 
dem Zweck erfolgen, dass die Aktien an Mitglieder der 
Geschäftsführungen oder angestellte Personen von im 
Sinne der §§ 15 ff AktG verbundenen Unternehmen in 
Erfüllung bestehender oder künftiger vertraglicher Ver-
gütungsabreden zu begeben sind, soweit eine Haltefrist 
so begebener Aktien von mindestens zwei Jahren ab dem 
vertraglich vereinbarten Zuteilungstag vorgesehen ist.

b) Die Hauptversammlung stimmt ferner ergänzend 
zu, dass im Sinne der §§ 15 ff AktG verbundene Unter-
nehmen Aktien der Gesellschaft zum aktuellen Börsen-
kurs am freien Markt erwerben und diese so erworbenen 
Aktien an Mitglieder der Geschäftsleitungen oder ange-
stellte Personen dieser verbundenen Unternehmen be- 
geben werden, sofern dies in Erfüllung bestehender oder 
künftiger vertraglicher Vergütungsabreden geschieht und 
eine Haltefrist so begebener Aktien von mindestens zwei 
Jahren ab dem vertraglich vereinbarten Zuteilungstag 
vorgesehen ist. Der Erwerb ist nur zulässig, wenn die 
Beschränkung von zehn von hundert des Grundkapitals 
aus dem Beschluss vom 26.05.2020 eingehalten wird, und 
zwar unter Berücksichtigung etwaiger bereits auf Grund-
lage dieser Ermächtigung erworbener Aktien. Aktien, die 
von der OHB SE oder einem verbundenen Unternehmen 
i. S. v. §§ 15 ff AktG erworben werden, sind zum Zwecke 
der Bestimmung der Höchstgrenze zu addieren. 

c) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene ei -
gene Aktien wird insoweit ausgeschlossen, als diese 
Aktien gemäß den Ermächtigungen in lit. a) – b) verwen-
det werden.

d)  Als Börsenkurs im Sinne dieser Ermächtigung gilt 
ebenso wie in der Ermächtigung vom 26.05.2020 der 
arithmetische Mittelwert der durch die Schlussauktionen 
ermittelten Kurse für Aktien der Gesellschaft im XETRA-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main an den letzten 
fünf Börsentagen vor der Veräußerung

Die von der Hauptversammlung am 26. Mai 2020 gefassten 
Beschlüsse bleiben im Übrigen unberührt

Bericht des Vorstandes an die Hauptversammlung  
zu der unter Tagesordnungspunkt 10 vorgeschlagenen  
Erweiterung der Ermächtigung zum Erwerb und zur  
Verwendung eigener Aktien
Der Vorstand erstattet der Hauptversammlung gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 10 
der Tagesordnung folgenden Bericht:

Die Gesellschaft hat in den vergangenen Hauptver-
sammlungen zum Aktienrückkauf und zur anschließenden 
Verwendung erworbener eigener Aktien ermächtigende 
Beschlüsse gefasst, deren letzter bis zum 25. Mai 2025 
befristet ist. 

Das Aktiengesetz sieht für die Wiederveräußerung 
erworbener eigener Aktien den Verkauf über die Börse oder 
eine Ausgabe mit Bezugsrecht der Aktionäre vor. Das Aktien-
gesetz lässt es aber auch zu, dass die Hauptversammlung 
eine andere Form der Veräußerung beschließt. In diesem 
Falle sollen die Unternehmen der OHB-Gruppe die Möglich-
keit erhalten, Aktien der OHB SE zu erhalten oder zu erwer-
ben und sodann als Vergütungsbestandteil an (Führungs-)
Personal ausgeben zu dürfen.

In der hier erteilten, die Ermächtigung vom 26. Mai 2020 
ergänzenden Ermächtigung wird der OHB SE mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats ferner die Möglichkeit gegeben, 
eigene Aktien an verbundene Unternehmen zum aktuellen 
Börsenkurs zu veräußern. Die Veräußerung darf nur zu dem 
Zweck erfolgen, dass die Aktien an Mitglieder der Geschäfts-
führungen oder angestellte Personen der verbundenen Unter-
nehmen in Erfüllung bestehender oder künftiger vertragli-
cher Vergütungsabreden zu begeben sind, soweit eine Halte-
frist so begebener Aktien von mindestens zwei Jahren ab 
dem vertraglich vereinbarten Zuteilungstag vorgesehen ist. 

Zudem sollen verbundene Unternehmen ermächtigt 
werden, selbständig Aktien der OHB SE am freien Markt zum 
aktuellen Börsenkurs zu erwerben, sofern dies in Erfüllung 
bestehender oder künftiger vertraglicher Vergütungsabreden 
geschieht. Damit soll sichergestellt sein, dass verbundene 
Unternehmen in jedem Falle ihre vertraglichen Vergütungs-
abreden erfüllen können, sei es durch Erhalt von OHB-Aktien 
durch die OHB SE oder durch Kauf am freien Aktienmarkt.

Die OHB SE soll in der Lage sein, die Beteiligung der 
Arbeitnehmer am Unternehmen durch die Gewährung von 
Aktien zu fördern. Die Gewährung von Aktien an Arbeitneh-
mer dient der Integration der Arbeitnehmer, erhöht die 
Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und die Bin-
dung der Belegschaft. Ferner verlangt der internationale  
Wettbewerb um qualifiziertes Personal zunehmend flexible 
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lungen hinausgehen. Insbesondere die Gewährung von Ver-
gütungsbestandteilen in Form von Gesellschaftsanteilen ist 
für die Gewinnung von (Führungs-)Personal von Bedeutung. 
Die vorgeschlagenen Ermächtigungen sollen der OHB SE und 
den mit ihr verbundenen Unternehmen den notwendigen 
Handlungsspielraum geben.

Durch die Ausgabe von Belegschaftsaktien an Arbeitneh-
mer der Gesellschaften der OHB-Gruppe wird ein Anreiz 
geschaffen, durch besondere Leistungen den Unterneh-
menswert zusätzlich zu steigern und damit im Interesse der 
Aktionäre und der Gesellschaft die Entwicklung des Börsen-
kurses der Aktien der OHB SE, auch im Vergleich zu anderen 
Unternehmen, zu fördern. Zugleich wird die Möglichkeit g e-
schaffen, im internationalen Wettbewerb um herausragende 
Mitarbeiter und Führungskräfte mithalten zu können und 
diese an unseren Standorten zu binden. Angesichts der star-
ken internationalen Ausrichtung der Geschäftsaktivitäten ist 
die Gewinnung und längerfristige Bindung von qualifiziertem 
(Führungs-)Personal für das Unternehmen von besonderer 
Bedeutung und entspricht den Erwartungen des Kapital-
markts. 

Um eigene Aktien als Belegschaftsaktien an Mitarbeiter 
oder an Mitglieder der Geschäftsführung von nachgeordne-
ten verbundenen Unternehmen auszugeben oder anzubieten 
bzw. übertragen zu können, ist es erforderlich, das Bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen, da andernfalls nicht 
gewährleistet werden kann, dass für diesen Zweck eine hin-
reichende Zahl von Aktien verwendet werden kann. Wegen 
der vorstehend beschriebenen Zwecksetzung können die für 
Zwecke der Aktienprogramme erworbenen Aktien für den 
Fall der hier beschriebenen Verwendung nicht den Aktionä-
ren, sondern nur den Teilnahmeberechtigten angeboten wer-
den. Aus den gleichen Erwägungen heraus soll die OHB SE 
zudem in die Lage versetzt werden, erworbene eigene Aktien 
zur Bedienung vertraglicher Vergütungsabreden gegenüber 
Mitgliedern des Vorstands sowie der Belegschaft zu begeben, 
soweit eine Haltefrist so begebener Aktien von mindestens 
zwei Jahren ab dem vertraglich vereinbarten Zuteilungstag 
vorgesehen ist. Durch die Mindesthaltefrist wird im Interesse 
der Gesellschaft eine Ausrichtung einer solchen Vergütung 
auf eine nicht nur kurzfristige Unternehmensentwicklung 
erreicht.

Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugs-
rechts Rechnung. Der Vorstand wird sicherstellen, dass die 
Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt bleiben. 

Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann 
nicht nur bei den Aktien Gebrauch gemacht werden, die auf-
grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworben werden. 
Die Ermächtigung erfasst vielmehr auch Aktien, die aufgrund 
von Ermächtigungsbeschlüssen früherer Hauptversammlun-
gen nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG erworben wurden. Es ist 
vorteilhaft und schafft weitere Flexibilität, diese eigenen Aktien 
in gleicher Weise verwenden zu können wie die aufgrund  
dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen.

Sämtliche der vorbezeichneten und erläuterten Ermäch-
tigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, 
einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden.

Ergänzende Angaben und Berichte 
zur Tagesordnung

ZU TOP 6 – VERGÜTUNGSSYSTEM FÜR DIE 
VORSTANDSMITGLIEDER DER OHB SE

1 RECHTLICHER HINTERGRUND

2 GRUNDLAGEN DES VERGÜTUNGSSYSTEMS

 2.1  ZIELSETZUNG

 2.2  VERGÜTUNGSKOMPONENTEN

 2.3  GESTALTUNGSPARAMETER DES AUFSICHTSRATS

 2.4   VERFAHREN ZUR FESTSETZUNG UND ÜBERPRÜFUNG 

DER VERGÜTUNG

 2.5  ABWEICHUNGEN VOM VERGÜTUNGSSYSTEM

 2.6    BEITRAG DER VERGÜTUNG ZUR FÖRDERUNG DER 

GESCHÄFTSSTRATEGIE UND LANGFRISTIGEN 

ENTWICKLUNG DER OHB-GRUPPE

3 SPEZIFISCHE ASPEKTE DES VERGÜTUNGSSYSTEMS 

 3.1  MAXIMALVERGÜTUNG

 3.2  SONDERZUWENDUNGEN

 3.3   RÜCKFORDERUNG ODER REDUZIERUNG VARIABLER 

VERGÜTUNG (CLAW-BACK)

 3.4   VERGÜTUNGSBEZOGENE RECHTSGESCHÄFTE UND 

SONSTIGE ELEMENTE DES VERGÜTUNGSSYSTEMS

ANHANG:  ERGÄNZENDE ANGABEN ZU DEN VARIABLEN  

VERGÜTUNGSKOMPONENTEN

 1. EINJÄHRIGE VARIABLE VERGÜTUNG 

  1.1  ZIELPARAMETER

  1.2  AKTIENBASIERTE VERGÜTUNG

 2. MEHRJÄHRIGE VARIABLE VERGÜTUNG

  2.1  ZIELPARAMETER

 3. AKTIENBASIERTE VERGÜTUNG
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1.  Rechtlicher Hintergrund
Gemäß § 120a Abs. 1 Satz 1 AktG beschließt die Hauptver-
sammlung bei jeder wesentlichen Änderung des Vergütungs-
systems, mindestens jedoch alle vier Jahre über die Billigung 
des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die 
Vorstandsmitglieder im Sinne des § 87a AktG. Vor diesem Hin-
tergrund soll die ordentliche Hauptversammlung der OHB SE 
(„Gesellschaft“ oder „OHB“) am 1. Juni 2022 über die Billi-
gung des Vergütungssystems beschließen. 

Nach intensiver Auseinandersetzung insbesondere mit 
den rechtlichen Anforderungen, den Bestimmungen des 
Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 
16. Dezember 2019 („DCGK“) und den relevanten Aspekten 
unter Berücksichtigung der Unternehmensinteressen hat 
der Aufsichtsrat im April 2022 das im Folgenden dargestellte 
Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der OHB SE 
(„Vergütungssystem“) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat in 
diesem Zusammenhang auch berücksichtigt, dass es sich bei 
der Gesellschaft um ein familiengeführtes Unternehmen 
handelt und der Vorstandsvorsitzende, Herr Marco R. Fuchs, 
der Gründer- und Eigentümerfamilie angehört. Da das Ver-
gütungssystem nach der gesetzlichen Konzeption auf sämt-
liche Vorstandsmitglieder der Gesellschaft anwendbar ist, 
die entsprechenden Grundvoraussetzungen für eine zweck-
mäßige Vergütung wegen des genannten Umstands aber 
unterschiedlich sind – so ist bei Herrn Fuchs etwa eine 
gesonderte Incentivierung hinsichtlich des Aktienkurses 
wegen des Volumens der gehaltenen Beteiligung an der 
Gesellschaft nicht zwingend sachgerecht – hält es der Auf-
sichtsrat für geboten, die Vergütung im Rahmen des Vergü-
tungssystems ggf. individuell festlegen zu können. Nach Ein-
schätzung des Aufsichtsrats muss das Vergütungssystem 
diesem Umstand gerecht werden. Vor diesem Hintergrund 
sieht das Vergütungssystem hierfür die entsprechenden 
Möglichkeiten vor. 

2.  Grundlagen des Vergütungssystems

2.1  Zielsetzung 
Die Gestaltung der Vergütung des Vorstands unterstützt direkt 
die nachhaltige und langfristige Entwicklung der OHB SE bzw. 
der OHB SE und ihrer Tochtergesellschaften („OHB-Gruppe“). 
Sie leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen 
Umsetzung der Geschäftsstrategie und zur Steigerung des 
Unternehmenswerts vor dem Hintergrund einer zeitgemäßen 
und nachhaltigen Corporate Governance seitens des Vorstands.

Ihre Ausgestaltung folgt strikt dem Prinzip „Pay for Per-
formance“, was sich sowohl in einem im Marktvergleich mode-
raten Niveau der Festgehälter, wie auch bei der Höhe der 
variablen Vergütungselemente in einer deutlichen Abhängig-
keit von den tatsächlich erzielten Überschüssen ausdrückt.

2.2  Vergütungskomponenten 
Die Gesamtbezüge der Vorstandsmitglieder der Gesellschaft 
setzen sich aus den folgenden Vergütungskomponenten 
zusammen:

• Festgehalt,
• einjährige variable Vergütung,
• mehrjährige variable Vergütung sowie 
• Nebenleistungen

Folgende Gestaltungselemente kennzeichnen die genannten 
Komponenten:

(a) Festgehalt
Das Festgehalt im Sinne einer festen Grundvergütung wird 
in Abhängigkeit von den Aufgaben und Leistungen des 
jeweiligen Vorstandsmitglieds vereinbart und ist in zwölf 
gleichen Raten monatlich zahlbar. 

(b) Einjährige variable Vergütung
Die kurzfristige variable Vergütung richtet sich nach 
finanziellen und/oder nichtfinanziellen Leistungskriterien 
insbesondere mit Bezug zu entsprechenden Jahresziel-
setzungen; es bleibt in jedem Fall bei der primären 
Fokussierung der variablen Vergütung auf die Erzielung 
jährlicher Ergebnisüberschüsse. Hinzukommen können 
Tantiemen, die an einen vorab bestimmten Prozentsatz 
einer erreichten wirtschaftlichen Kennzahl anknüpfen.

(c) Mehrjährige variable Vergütung
Hinsichtlich der mehrjährigen variablen Vergütung („lang-
fristiger variabler Vergütungsbestandteil“ oder „Long 
term incentive“ bzw. „LTI“) gilt das zu lit. (b) Gesagte ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass sich die Parameter an 
einer mehrjährigen Bemessungsgrundlage orientieren. 
Auch hier steht der jeweilige Beitrag zur Erwirtschaftung 
positiver Finanzergebnisse im Vordergrund.

(d) Nebenleistungen
Den Vorstandsmitgliedern können nach billigem Ermes-
sen des Aufsichtsrats angemessene Nebenleistungen 
gewährt werden, die der Mobilität dienen, die technische 
Erreichbarkeit und der Herstellung hinreichender Arbeits-
bedingungen gewährleisten – und ggf. auch privat genutzt 
werden.

2.3  Gestaltungsparameter des Aufsichtsrats 
Daneben können den Vorstandsmitgliedern nach billigem 
Ermessen des Aufsichtsrats eine dem Vorstandsamt ange-
messene Absicherung und Altersvorsorge gewährt werden. 
Gestaltungsparameter des Aufsichtsrats 

(a) Zielvergütung:
Der Aufsichtsrat bestimmt individuell für jedes Vor-
standsmitglied eine Zielgesamtvergütung auf Basis der 
jeweils aktuellen Planung. 
 Der Zielgesamtvergütung liegt eine hundertprozen-
tige Zielerreichung, bei an Finanzkennziffern gebundenen 
Zielen einer Erreichung der Planwerte, zugrunde. 

(b) Gewichtung der Vergütungskomponenten* 
• Festgehalt (einschließlich Nebenleistungen)  1/3 – 2/3 
• einjährige variable Vergütung   0 – 2/3
• mehrjährige variable Vergütung  0 – 2/3 

*  Von der Festlegung rechtlich bindender Prozentsätze wird abgesehen. 
Damit ist gewährleistet, dass der Aufsichtsrat die Zielgesamt vergütung 
nach den in diesem Vergütungssystem dargelegten Grundsätzen in 
einem angemessenen Verhältnis zur Lage der Gesellschaft festsetzen 
kann. Die Festlegung einer Maximalvergütung bleibt hiervon unberührt. 
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(c) Auszahlungsvarianten der Vergütung 
Anstelle einer Auszahlung in bar kann sich der Aufsichts-
rat vorbehalten, die einjährige variable Vergütung voll-
ständig oder teilweise in Aktien der OHB SE zu gewähren. 
Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat die mehrjährige 
variable Vergütung vollständig oder teilweise in Aktien der 
Gesellschaft gewähren. Schließlich kann der Aufsichtsrat 
auch eine Gewährung von Aktienoptionen oder anderen 
aktienbasierten Vergütungsinstrumenten vorsehen. Die 
einjährige variable Vergütung soll primär in bar ausge-
zahlt werden. Soweit das betreffende Vorstandsmitglied 
nicht der Eigentümerfamilie angehört, soll die mehrjäh-
rige variable Vergütung primär in Aktien gewährt werden.

Eine nachträgliche Änderung der Zielwerte bzw. Ver-
gleichsparameter für die variable Vergütung nach dem 
Beginn der für die jeweilige variable Vergütung maßgeb-
lichen Referenzperiode ist ausgeschlossen. 

2.4   Verfahren zur Festsetzung und Überprüfung  
der Vergütung

(a) Festlegungskriterien 
Bei der Festsetzung der Vergütung sind zu berücksichtigen:

•  Aufgaben, funktionale Verantwortung und Leistungen 
des Vorstandsmitglieds

•  Vergütungshöhe vergleichbarer* Unternehmen 
(externer bzw. horizontaler Vergleich)

•  die Vergütungshöhe der Mitarbeiter der Gesellschaft, 
die dem oberen Führungskreis angehören und der 
Belegschaft insgesamt (interner bzw. vertikaler 
Vergleich), wobei auch die zeitliche Entwicklung der 
Vergütung berücksichtigt wird. 

•  die Lage der Gesellschaft

*  Bei der Betrachtung der Vergütungshöhe vergleichbarer Unternehmen 
zieht der Aufsichtsrat geeignete Vergleichsgruppen heran, wobei, soweit 
im Hinblick auf das in der deutschen Wirtschaft – insbesondere unter 
börsennotierten Gesellschaften – vergleichsweise selten vertretene 
Geschäftsfeld der OHB-Gruppe möglich, sowohl das Geschäftsfeld als 
auch die Größe und Marktpositionierung des Unternehmens berücksich-
tigt werden. Gegebenenfalls greift der Aufsichtsrat in diesem Zusammen-
hang auf Vergütungsstudien zurück, um die Vergleichsbasis zu erweitern.

Der Aufsichtsrat hat die Möglichkeit, die Vergütung für 
jedes Vorstandsmitglied individuell festzulegen. Die Ziel-
parameter für die variable Vergütung werden vom Auf-
sichtsrat im Vorhinein festgelegt. 

Die konkret erreichte variable Vergütung der einzel-
nen Vorstandsmitglieder bemisst der Aufsichtsrat nach 
Ablauf der jeweiligen Beurteilungszeiträume, die einjäh-
rige variable Vergütung nach Ablauf des Geschäftsjahrs 
und Aufstellung des Jahresabschlusses.

(b) Überprüfung
Die Vergütung wird insbesondere unter Berücksichtigung 
der vorgenannten Aspekte regelmäßig durch den Auf-
sichtsrat unter der Federführung seines Vorsitzenden 
überprüft. 

(c)  Interessenkonflikte von Aufsichtsratsmitgliedern bei 
der Festlegung/Überprüfung der Vorstandsvergütung

Sollte es im Zusammenhang mit der Festsetzung, Umset-
zung oder Überprüfung des Vergütungssystems des Vor-
stands in der Zukunft zu Interessenkonflikten kommen, 
wird das betroffene Aufsichtsratsmitglied einen solchen 
Konflikt im Einklang insbesondere mit der Geschäftsord-
nung des Aufsichtsrats dem Aufsichtsrat gegenüber 
offenlegen und sich gegebenenfalls an der Beschlussfas-
sung – bei hinreichend schweren Interessenkonflikten 
gegebenenfalls auch an der Beratung – nicht beteiligen.

2.5  Abweichungen vom Vergütungssystem
Der Aufsichtsrat ist berechtigt, bei der Gewährung und Aus-
zahlung von variablen Vergütungskomponenten außerge-
wöhnlichen Entwicklungen in angemessenem Rahmen Rech-
nung zu tragen. Einer entsprechenden Umsetzung müssen 
die Feststellung der außergewöhnlichen Gründe und eine 
Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die Implementie-
rung vorausgehen. Darüber hinaus stehen dem Aufsichtsrat 
im Falle einer Verschlechterung der Lage der Gesellschaft die 
Rechte aus § 87 Abs. 2 AktG zu. Außergewöhnliche Gründe 
sind v. a:

•  die Notwendigkeit der Aufrechthaltung der Anreizwirkung 
der Vergütung des Vorstandsmitglieds* 

•  das Vorliegen außergewöhnlicher und weitreichender 
Änderungen der Wirtschaftssituation (zum Beispiel durch 
eine schwere Wirtschaftskrise)  

Eine solche Abweichung kann sich auf sämtliche Vergütungs-
bestandteile beziehen, wobei jedoch eine Überschreitung der 
Maximalvergütung in jedem Fall ausgeschlossen ist. 

*  Sofern eine Anpassung der bestehenden Vergütungsbestandteile nicht aus-
reicht, um die Anreizwirkung der Vergütung des Vorstandsmitglieds wieder-
herzustellen, hat der Aufsichtsrat bei außergewöhnlichen Entwicklungen 
unter den gleichen Voraussetzungen das Recht, vorübergehend zusätzliche 
Vergütungsbestandteile zu gewähren.

2.6   Beitrag der Vergütung zur Förderung der  
Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung 
der OHB-Gruppe

Das Vergütungssystem leistet wesentliche Beiträge zum  
Ausbau der Position der OHB-Gruppe als end-to-end Lösungs-
anbieter im Bereich von raumgestützten Systemen, Raum-
fahrtträgersystemen und -komponenten sowie daran geknüpf-
ter Dienstleistungen, der Steigerung der Gesamtleistung 
sowie der Profitabilität der OHB-Gruppe.

Entsprechende Anreize werden gesetzt mittels

•  der kurzfristigen (einjährigen) variablen Vergütung 
(Short-Term Incentive, „STI“), die sich primär auf die 
Erzielung eines positiven Finanzergebnisses bezieht und 

•  der mehrjährigen variablen Vergütung (Long-Term 
Incentive, „LTI“), die sich neben den angestrebten 
Finanzergebnissen auf eine langfristig erfolgreiche 
Erreichung der im Rahmen der Unternehmensstrategie 
zentralen nichtfinanziellen Ziele bezieht. 
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Als Zielparameter für die einjährige wie für die mehrjährige 
Vergütung kommen nach dem Ermessen des Aufsichtsrats, 
das ggf. auch die Gewichtung mehrerer Zielparameter und 
eine etwaige Durchschnittsbetrachtung zwischen mehreren 
Zielparametern einschließt, insbesondere in Betracht:

•  Finanzielle Ziele (jeweils unter Zugrundelegung der 
Rechnungslegung nach IFRS), d. h. Orientierung z. B. an  
°   EBT (Ergebnis vor Steuern (earnings before taxes)),  
°  EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern (earnings   
 before interest and taxes)),  
°   Net Leverage 
°   Umsatz / Entwicklung der Gesamtleistung

• Aktienkursentwicklung

• Nichtfinanzielle Ziele, d. h. Orientierung z. B. an 
 ° ESG-Konzept 
 ° Nachfolgeplanung 
 ° Diversität 
 ° Compliance

Das Vergütungssystem trägt so auch dazu bei, qualifizierte 
Führungspersönlichkeiten zu gewinnen, langfristig an das 
Unternehmen zu binden und die Geschäftsstrategie nachhal-
tig zu fördern. Die Aktienkursentwicklung stellt einen entspre-
chenden Interessengleichlauf der Vorstandsmitglieder mit den 
Aktionären her.

Soweit die Vergütung in Form von Aktien bzw. aktienba-
siert gewährt wird, gelten die genannten Aspekte grundsätz-
lich entsprechend. Hier kommt hinzu, dass eine Vergütung in 
Aktien der Gesellschaft bzw. aktienbasiert grundsätzlich 
liquiditätsschonend erfolgen kann, insbesondere soweit die 
Gesellschaft die entsprechenden Aktien selbst schafft. Auf 
diese Weise können zusätzliche Mittel in die Geschäftstätig-
keit der Gesellschaft, die Förderung und Umsetzung der 
Geschäftsstrategie und in die langfristige Entwicklung der 
Gesellschaft investiert werden.

3.   Spezifische Aspekte des Vergütungssystems 

3.1  Maximalvergütung 
Die für ein Geschäftsjahr gewährte Vergütung, bestehend aus 
Festgehalt, einjähriger variabler Vergütung, mehrjähriger 
variabler Vergütung sowie Nebenleistungen und gegebenen-
falls Sonderzuwendungen, ist für sämtliche Vorstandsmitglie-
der auf einen Maximalbetrag in Höhe von insgesamt EUR 
7.500.000,00 brutto („Maximalvergütung“) begrenzt. Für jedes 
Vorstandsmitglied, das über die Zahl von fünf Mitgliedern  
hinausgeht, erhöht sich die Maximalvergütung in Höhe von 
EUR 7.500.000,00 brutto um 20 %, also EUR 1.500.000,00 
brutto. Bei der Berechnung werden Auszahlungen der ein-
jährigen variablen Vergütung jeweils dem vor der Auszahlung 
liegenden Geschäftsjahr zugeordnet (etwaige nachlaufende 
variable Vergütungszahlungen aus in der Vergangenheit abge-
schlossenen Vergütungsmodellen werden jedoch nicht berück-
sichtigt). Auszahlungen der mehrjährigen variablen Vergütung 
werden den Geschäftsjahren, die der jeweilige Referenzzeit-
raum umfasst, zu gleichen Teilen (gemittelt) zugeordnet.

Die Maximalvergütung bezieht sich jeweils auf die Summe 
aller Zahlungen, die aus den Vergütungsregelungen für ein 
Geschäftsjahr resultieren. Bei der Gewährung von Aktien ist 
das Jahr maßgeblich, in dem die Aktien gewährt werden. Bei 
der Gewährung von Aktienoptionen ist das Geschäftsjahr maß-
geblich, in dem die Gesellschaft diese Vergütungselemente 
erstmals bilanzieren muss. Der Aufsichtsrat weist darauf hin, 
dass die Maximalvergütung aus seiner Sicht nicht die ange-
messene Vergütung darstellen muss, sondern lediglich eine 
betragsmäßige Höchstgrenze bei durchgängig maximaler 
Ausschöpfung der entsprechenden Bandbreiten.

3.2  Sonderzuwendungen 
Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat eine der Höhe nach für 
die einzelnen Vorstandsmitglieder begrenzte Sonderzuwen-
dung beschließen, wenn das Vorstandsmitglied im jeweiligen 
Betrachtungszeitraum außergewöhnliche Leistungen erbracht 
hat. Dies gilt etwa – ohne hierauf beschränkt zu sein – hin-
sichtlich von Leistungen des Vorstandsmitglieds im Zusam-
menhang mit der Durchführung einer Kapitalmaßnahme oder 
einer Restrukturierung innerhalb der OHB-Gruppe. 

Ferner kann der Aufsichtsrat in Einzelfällen zur Gewin-
nung neuer Vorstandsmitglieder Vereinbarungen mit dem 
neuen Vorstandsmitglied zum Ausgleich entfallender Vergü-
tungsansprüche aus einem vorangehenden Dienstverhältnis 
treffen sowie Sign-Ons in Euro, Aktien der Gesellschaft oder 
aktienbasiert vereinbaren.

3.3   Rückforderung oder Reduzierung variabler Vergütung 
(Claw-Back) 

Auf der Grundlage einer entsprechenden Regelung in den Vor-
standsdienstverträgen ist die Gesellschaft im Fall von schwer-
wiegenden Pflichtverletzungen berechtigt, von dem betreffen-
den Vorstandsmitglied die einjährige variable Vergütung und/
oder die mehrjährige variable Vergütung für das Jahr, in dem 
die schwere Pflichtverletzung erfolgt ist, ganz oder teilweise 
zurückzufordern. Eine Rückforderung ist auch noch nach dem 
Ausscheiden des Vorstandsmitglieds möglich. Die Einschal-
tung eines beratenden Ausschusses ist zulässig, die Entschei-
dung über eine etwaige Rückforderung und ihre Höhe ist 
jedoch dem Gesamtaufsichtsrat vorbehalten. Soweit die jewei-
lige variable Vergütung noch nicht ausgezahlt worden ist, wird 
die variable Vergütung entsprechend reduziert. Etwaige sons-
tige Ansprüche der Gesellschaft, insbesondere Schadenser-
satzansprüche, bleiben von dem Rückforderungsanspruch 
unberührt.

3.4   Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte und sonstige 
Elemente des Vergütungssystems

(a) Laufzeiten der Vorstandsdienstverträge
Die Laufzeit der Vorstandsdienstverträge beträgt in der 
Regel drei bis fünf Jahre. Der Aufsichtsrat kann hiervon in 
begründeten Einzelfällen abweichen.

(b) Leistungen bei Vertragsbeendigung
Gegebenenfalls vertraglich vereinbarte Zahlungen an 
Vorstandsmitglieder im Fall der vorzeitigen Beendigung 
des Vorstandsdienstvertrages werden entsprechend der 
Empfehlung des DCGK vertraglich auf zwei Jahres   - 
ve r gütungen, d. h. Gesamtbezüge im Sinne des § 285  
Nr. 9 a) HGB, (einschließlich Nebenleistungen) beschränkt  
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(Abfindungs-Cap) und dürfen die Vergütung für die Rest-
laufzeit des Vorstandsvertrages, die ohne die vorzeitige 
Beendigung geschuldet gewesen wäre, nicht überschrei-
ten. Im Fall eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots 
soll die Abfindungszahlung entsprechend der Empfeh-
lung des DCGK auf die in den Vorstandsdienstverträgen 
zu regelnde Karenzentschädigung angerechnet werden. 

Die Auszahlung noch offener variabler Vergütungs-
bestandteile, die auf die Zeit bis zur Vertragsbeendigung 
entfallen, erfolgt auch im Fall der Vertragsbeendigung 
nach den ursprünglich vereinbarten Zielen bzw. Vergleichs-
parametern und zu den vertraglich vereinbarten Fällig-
keitszeitpunkten.

(c) Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern
Mit der Festvergütung sind grundsätzlich alle Tätigkeiten 
der Vorstandsmitglieder für die Unternehmen der OHB-
Gruppe (einschließlich der OHB SE) abgegolten. Dies 
beinhaltet insbesondere konzerninterne Aufsichtsrats-
mandate. Sofern Vergütungsansprüche gegen verbun-
dene Unternehmen entstehen, werden diese grundsätz-
lich auf die Festvergütung angerechnet. Der Aufsichtsrat 
kann von diesem Grundsatz nach billigem Ermessen 
abweichen, insbesondere im Fall einer Verlängerung von 
Vorstandsverträgen, die eine solche Anrechnung nicht 
vorsehen.

Bei Vergütungen für die Wahrnehmung konzernfrem-
der Aufsichtsratsmandate entscheidet der Aufsichtsrat 
im Einzelfall, ob und inwieweit diese auf die Festvergü-
tung anzurechnen sind.

(d) D&O-Versicherung
Die OHB SE unterhält für die Vorstandsmitglieder eine 
D&O-Versicherung (Vermögensschaden-Haftpflichtversi-
cherung) mit einem Selbstbehalt, der den Anforderungen 
des § 93 Abs. 2 Satz 3 AktG entspricht.

Anhang: Ergänzende Angaben zu den variablen  
Vergütungskomponenten
Die variable, erfolgsabhängige Vergütung ist an das Erreichen 
vorab definierter Erfolgsziele gekoppelt und setzt sich zusam-
men aus 

• einer einjährigen variablen Vergütung und
• einer mehrjährigen variablen Vergütung.

Die vorab definierten Erfolgsziele, an deren Erreichung eine 
Tantieme gekoppelt ist, die sich mit einem bestimmten Pro-
zentsatz einer erreichten wirtschaftlichen Kennzahl errechnet, 
werden vom Aufsichtsrat vor Beginn eines Geschäftsjahres 
oder vor Vertragsschluss mit einem bestimmten Prozentsatz 
einer erreichten wirtschaftlichen Kennzahl festgelegt. Diese 
sind je nach Referenzperiode entweder der einjährigen oder 
mehrjährigen variablen Vergütung zuzuordnen und bei dem 
jeweils festgelegten relativen Anteil an der Gesamtvergütung 
zu berücksichtigen. Diese sind je nach Referenzperiode ent-
weder der einjährigen oder mehrjährigen variablen Vergütung 
zuzuordnen und bei dem jeweils festgelegten relativen Anteil 
an der Gesamtvergütung zu berücksichtigen.

Als Zielparameter für die einjährige wie für die mehrjäh-
rige Vergütung kommen nach dem Ermessen des Aufsichts-
rats insbesondere finanzielle Ziele, Aktienkursentwicklung 
und nichtfinanzielle Ziele in Betracht. Diese werden im Fol-

genden dort behandelt, wo sie primär zu beachten sind ohne 
dass hiermit eine Bindung des Aufsichtsrats einhergeht.

1.  Einjährige variable Vergütung
Soweit vereinbart haben Vorstandsmitglieder zusätzlich zu den 
festen Vergütungsbestandteilen Anspruch auf eine einjährige 
variable Vergütung („kurzfristiger variabler Vergütungsbe-
standteil“ oder „Short term incentive“ bzw. „STI“). 

1.1 Zielparameter
Die kurzfristige variable Vergütung richtet sich nach finan-
ziellen und/oder nichtfinanziellen Leistungskriterien mit 
Bezug zu entsprechenden Jahreszielsetzungen; es bleibt 
in jedem Fall bei der primären Fokussierung der variablen 
Vergütung auf die Erzielung jährlicher Ergebnisüber-
schüsse. Es handelt sich dabei um eine zentrale Ertrags-
kennzahl der OHB-Gruppe, mit welcher die operative Ent-
wicklung – auch international vergleichbar – dargestellt 
werden kann. 

Zu dieser Art von Zielparametern und ihrer Entwick-
lung berichtet die Gesellschaft regelmäßig im Rahmen 
ihrer periodischen Finanzberichterstattung, die insoweit 
die Grundlage für die Berechnung der kurzfristigen vari-
ablen Vergütung bildet. Die Zunahme stellt den maßgeb-
lichen Indikator für profitables Wachstum sowie eine 
nachhaltige und langfristige Steigerung des Unterneh-
menswerts dar und dient so der Umsetzung der überge-
ordneten strategischen Zielsetzung des Unternehmens.

Angeknüpft wird an eine prozentuale Steigerungsrate 
an, die der Aufsichtsrat vor Beginn eines Geschäftsjahres 
oder vor Vertragsschluss jeweils unter Berücksichtigung 
der in der OHB-Gruppe gezahlten Tantiemen für eine bei 
hundertprozentiger Zielerreichung zu gewährenden Ver-
gütung festlegt. Es müssen jedenfalls 70 Prozent der 
festgelegten Steigerungsrate erreicht werden. Wird dies 
nicht erreicht, entfällt die Bonuskomponente vollständig. 
Bei einer siebzigprozentigen Zielerreichung werden 70 
Prozent der für eine hundertprozentige Zielerreichung zu 
gewährende Vergütung gewährt; darüber hinaus steigt 
die Vergütung linear an. 

1.2 Aktienbasierte Vergütung
Anstelle einer Auszahlung in bar behält sich der Aufsichts-
rat vor, die zu gewährende einjährige variable Vergütung 
in Aktien der OHB SE bzw. Aktienoptionen oder anderen 
aktienbasierten Vergütungsinstrumenten zu gewähren. 
Die Entscheidung muss der Aufsichtsrat spätestens bis 
zum Ablauf des Geschäftsjahrs treffen, ansonsten erlischt 
der Vorbehalt. Der Aufsichtsrat kann bei Gewährung von 
Aktien beschließen, dass das jeweilige Vorstandsmitglied 
verpflichtet ist, die Aktien mindestens zwei Jahre ab 
Erwerb zu halten (Lock Up). Für die Berechnung der Zahl 
der zu gewährenden Aktien ist der Durchschnitt der 
Schlusskurse des XETRA-Handels an der Frankfurter 
Wertpapierbörse (oder des Nachfolgesystems) von 20  
Handelstagen vor Ende des betreffenden Geschäftsjahres 
zugrunde zu legen. Der Erhalt darf nur zu Zeitpunkten 
erfolgen, zu denen dieser rechtlich, insbesondere nach 
den gesetzlichen Bestimmungen über Insidergeschäfte 
(Art. 7 ff. Marktmissbrauchsverordnung) und Eigenge-
schäfte von Führungskräften (Art. 19 Marktmissbrauchs-
verordnung), und gegebenenfalls nach Anwendung der 
internen Richtlinien der OHB SE zulässig ist. 
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Näheres ist in den Vorstandsdienstverträgen zu regeln.
Die einjährige variable Vergütung wird in dem auf den 

Bezugszeitraum folgenden Geschäftsjahr abgerechnet 
und ausgezahlt. Bei einem unterjährigen Ein- oder Aus-
tritt wird die kurzfristige variable Vergütung pro rata tem-
poris anteilig ermittelt und festgelegt.

2.  Mehrjährige variable Vergütung 
Soweit vereinbart haben Vorstandsmitglieder zusätzlich zu den 
festen Vergütungsbestandteilen Anspruch auf eine mehrjäh-
rige variable Vergütung („langfristiger variabler Vergütungs-
bestandteil“ oder „Long term incentive“ bzw. „LTI“). 
 

2.1 Zielparameter
Im Unterschied zur einjährigen variablen Vergütung orien-
tieren sich die Parameter nicht an einer einjährigen 
Bemessungsgrundlage, sondern an einer mehrjährigen 
Bemessungsgrundlage bzw. Referenzperiode. Auch hier 
steht der jeweilige Beitrag zur Erwirtschaftung positiver 
Finanzergebnisse im Vordergrund, der Aufsichtsrat soll 
hier aber eine zumindest teilweise Ausrichtung an nicht-
finanziellen Parametern prüfen. 

Die OHB SE und ihr Aufsichtsrat bekennen sich zu 
ESG- und Nachhaltigkeitsaspekten, der Aufsichtsrat 
schätzt diese aber für schwer abschließend und verbind-
lich darstellbar und als (Teil-)Grundlage für die Vergü-
tungsstruktur und -bemessung daher oft als nicht hin-
reichend belastbar ein. Der Aufsichtsrat hat aber die 
Möglichkeit, sowohl die einjährige als auch die mehrjäh-
rige variable Vergütung an nichtfinanziellen Zielen, ins-
besondere also ESG-Aspekten, auszurichten. Hierbei 
können insbesondere ein ESG-Konzept bzw. die Ausar-
beitung und Umsetzung eines solchen Konzepts relevant 
sein. Der Aufsichtsrat kann auch Zielparameter einset-
zen, die sowohl nichtfinanzielle, also insbesondere ESG- 
bzw. Nachhaltigkeitsaspekte, als auch finanzielle Ziele 
bzw. die Aktienkursentwicklung berücksichtigen.

Die Überprüfung der Zielerreichung betreffend die 
Entwicklung des Aktienkurses im Geschäftsjahr (gege-
benenfalls nach Eliminierung einer im Geschäftsjahr ge -
zahl ten Dividende) erfolgt auf Grundlage der Entwicklung 
ausgehend von einem Anfangsdurchschnittskurs (Durch-
schnitt der Schlusskurse des XETRA-Handels an der 
Frankfurter Wertpapierbörse (oder des Nachfolgesys-
tems) von 20 Handelstagen vor Beginn der Laufzeit) zu 
einem Schlussdurchschnittskurs (Durchschnitt der 
Schlusskurse des XETRA-Handels an der Frankfurter 
Wertpapierbörse (oder des Nachfolgesystems) von 20 
Handelstagen vor Ende der Laufzeit).

Unter dem Begriff der Nachhaltigkeit werden die 
Bereiche Umwelt, Soziales und gute Unternehmensfüh-
rung (ESG) zusammengefasst. Sobald dieser Parameter 
nach der Entscheidung des Aufsichtsrats Anwendung fin-
det, legt der Aufsichtsrat vor Beginn des ersten Geschäfts-
jahrs der Referenzperiode ein oder mehrere Nachhaltig-
keitsziele fest, die bis zum Ende der Referenzperiode zu 
erreichen sind. Hierbei soll ggf. dem Charakter der 
Gesellschaft als Holdinggesellschaft Rechnung getragen 
werden. Sofern der Aufsichtsrat keine besondere Gewich-
tung festlegt, werden die Nachhaltigkeitsziele im Verhält-
nis zueinander gleich gewichtet. 

Zu den Nachhaltigkeitszielen, aus denen der Aufsichtsrat 
für die Festlegung vor Beginn des Geschäftsjahres aus-
wählen kann, können unter anderem zählen ein ESG-Kon-
zept, die Nachfolgeplanung, Diversität und Compliance. 
Der Aufsichtsrat kann abweichend oder zusätzlich Ziel-
größen im Bereich Nachhaltigkeit festlegen und dem kon-
kreten Kriterienkatalog zugrunde legen.

Die Referenzperiode beträgt jeweils bis zu drei Jahre, 
jedenfalls aber mehr als ein Jahr. 

Mit der mehrjährigen variablen Vergütung soll eine 
langfristig erfolgreiche Umsetzung der Unternehmens-
strategie berücksichtigt werden. Durch die mögliche Ver-
wendung der Entwicklung des Aktienkurses als Parame-
ter soll auch ein entsprechender Interessengleichlauf der 
Vorstandsmitglieder mit den Aktionären hergestellt wer-
den. Eine Kombination mit einem Nachhaltigkeitsansatz 
kann eine tragfähige und sachgerechte Verbindung von 
finanziellen Parametern bzw. dem Aktienkurs mit nicht-
finanziellen Aspekten ermöglichen.

Vor Beginn des ersten Geschäftsjahrs der Referenz-
periode legt der Aufsichtsrat in Abstimmung mit den Vor-
standsmitgliedern auf Grundlage der jeweils aktuellen 
Planung die konkreten Zielwerte für die Erfolgsziele der 
mehrjährigen variablen Vergütung für die folgende Be-
messungsperiode fest. 

Die Festlegung umfasst für jedes Erfolgsziel Zielwerte. 
Die konkrete Zielerreichung ermittelt sich in Abhängigkeit 
von den festgelegten Zielwerten für den jeweiligen Para-
meter. Innerhalb der sich daraus ergebenden Bandbreiten 
wird die prozentuale Zielerreichung jeweils in Abhängigkeit 
der erreichten Werte linear bestimmt. 

2.2 Aktienbasierte Vergütung
Der Aufsichtsrat kann die mehrjährige variable Vergütung, 
einschließlich des künftig ggf. auf die Erreichung von ESG-
Zielen entfallenden Anteils, vollständig oder teilweise in 
Aktien der Gesellschaft, Aktienoptionen oder anderen 
aktienbasierten Vergütungsinstrumenten gewähren. Die 
so gewährten Aktien unterliegen grundsätzlich einer zwei-
jährigen Haltedauer, d. h. das jeweilige Vorstandsmitglied 
ist verpflichtet, die so gewährten Aktien mindestens zwei 
Jahre vom Zeitpunkt des Erhalts durch das jeweilige Vor-
standsmitglied an zu halten (Lock Up). Die Entscheidung 
über die Gewährung von Aktien und gegebenenfalls den 
jeweiligen Umfang muss der Aufsichtsrat vor dem Ablauf 
des Referenzzeitraums treffen, ansonsten erlischt der Vor-
behalt. Für die Berechnung der Zahl der zu gewährenden 
Aktien ist der Durchschnitt der Schlusskurse des XETRA-
Handels an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder des 
Nachfolgesystems) von 20 Handelstagen vor Ende des 
Referenzzeitraums zugrunde zu legen. 

Der Erhalt von Aktien, Aktienoptionen oder anderen 
aktienbasierten Vergütungsinstrumenten darf nur zu Zeit-
punkten erfolgen, zu denen dieser rechtlich, insbesondere 
nach den gesetzlichen Bestimmungen über Insiderge-
schäfte (Art. 7 ff. Marktmissbrauchsverordnung) und 
Eigengeschäfte von Führungskräften (Art. 19 Marktmiss-
brauchsverordnung), und gegebenenfalls nach Anwen-
dung der internen Richtlinien der OHB SE zulässig ist. 

Näheres ist in den Vorstandsdienstverträgen zu regeln.
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ZU TOP 7 – VERGÜTUNGSBERICHT DER  
OHB SE FÜR DAS BERICHTSJAHR 2021

1 VERGÜTUNGSSYSTEMATIK FÜR DIE  
 VORSTANDSMITGLIEDER

 1.1  VERGÜTUNG DER VORSTANDSMITGLIEDER

 1.2   VERGÜTUNGSKOMPONENTEN 

1.2.1  Erfolgsunabhängige Vergütung   

1.2.2  Erfolgsabhängige Vergütung  

1.2.3  Sonstige Bezüge 

1.2.4  Zielvergütung  

1.2.5   Aktuelle Gesamtvergütung unter dem 
Vergütungssystem

 1.3   SONSTIGE ZUSAGEN 

2  VERGÜTUNGSSYSTEMATIK FÜR DIE  
AUFSICHTSRATSMITGLIEDER

 2.1   SATZUNGSGEMÄSSE VERGÜTUNG DER 
AUFSICHTSRATSMITGLIEDER 

 2.2   SONSTIGE ZAHLUNGEN ZUGUNSTEN VON 
AUFSICHTSRATSMITGLIEDERN

3  ANGABEN ZUR RELATIVEN ENTWICKLUNG DER VERGÜTUNG 
SOWIE ZUM ERTRAG DER GESELLSCHAFT 

1.   Vergütungssystematik für die Vorstandsmitglieder
Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder wird gem. 
§ 87 Abs. 1 AktG vom Aufsichtsrat festgelegt. Im Vordergrund 
stehen dabei die Angemessenheit zu den Aufgaben und Leis-
tungen der Vorstandsmitglieder sowie zur Lage der Gesell-
schaft und die Ausrichtung auf eine nachhaltige und lang-
fristige Entwicklung der Gesellschaft. Die Vorstandsvergütung 
leistet somit einen Beitrag zur Umsetzung der Geschäftsstra-
tegie und zum Wachstum der Gesellschaft.

Die Strategie 2025 der OHB SE ist auf kontinuierliches 
Wachstum und eine Steigerung der Gesamtleistung ausge-
richtet. Deutlicher Fokus liegt dabei auf der Erweiterung der 
Produktvielfalt im Konzern, der Nutzung konzerninterner 
Synergien, der Erhöhung der wirtschaftlichen Leistung sowie 
der Weiterentwicklung der Kultur und der Mitarbeitenden im 
Konzern. 

Die Ausgestaltung der Vorstandsvergütung folgt primär 
dem Prinzip: Pay for Performance. Letzteres spiegelt sich bei 
Marco R. Fuchs und Dr. Lutz Bertling in Gestalt einer aus-
schließlichen Ergebnisbeteiligung wieder. Bei Klaus Hof-
mann und Kurt Melching wird die direkte Ergebnisbeteiligung 
regelmäßig durch variable Vergütungsbausteine ergänzt, die 
an die Erreichung individueller Ziele bzw. an die Erfüllung 
spezifischer Unternehmenskennziffern geknüpft sind. Somit 
ist die konsequente Ausrichtung der Vergütungssystematik 
inkl. derer Leistungskriterien an Aktionärsinteressen und/
oder Interessen weiterer Stakeholder sowie an die langfris-
tige Entwicklung der Gesellschaft gewährleistet.

Regelmäßiges Verfahrensprinzip bei der Festlegung der 
Vorstandsvergütung ist die konstante Gültigkeit der verein-
barten Komponenten über die gesamte individuelle Bestell  - 

dauer ohne weitere Überprüfung/Anpassung. Bei der Festle-
gung orientiert sich der Aufsichtsrat an der Üblichkeit und 
Marktvergleichbarkeit der vereinbarten Konditionen. 

Die Vorstandsvergütung unterliegt einer Systematik, 
welche den Anforderungen des Gesetzes zur Umsetzung zur 
zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) und den Empfeh-
lungen und Anregungen des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex gerecht wird. Die grundlegenden Inhalte der 
Vergütungssystematik sind in der folgenden Tabelle zusam-
mengefasst. 

  

Vergütungsbestandteile 
 

Feste und variable Vergütungs- 
bestandteile, ggf. aktienbasierte  
Vergütung

Variable Vergütung 
 

Zusammensetzung aus  
wirtschaftlichen Unternehmenszielen 
und/oder individuellen Zielen

Aktienhaltevorschriften 
 

Aufbaufrist von mind. 2 Jahren 
Haltedauer von mind. 2 Jahren nach 
Zuteilung 

Die jährliche Erstellung des Vergütungsberichtes nach § 162 
AktG liegt in der Verantwortung des Vorstandes und des Auf-
sichtsrates. Der Vergütungsbericht sowie der Vermerk des 
Abschlussprüfers über die durchgeführte formelle Prüfung 
sind auf der Internetseite der OHB SE abrufbar. Informationen 
zu den jeweils aktuellen Vergütungssystemen können eben-
falls auf der Internetseite abgerufen werden.

1.1  Vergütung der Vorstandsmitglieder
Bis zum 31. Dezember 2021 bestand der Vorstand aus vier 
Vorstandsmitgliedern. Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 
26. Mai 2021 wurde die Bestellung von Marco R. Fuchs (CEO) 
um weitere drei Jahre als Mitglied des Vorstandes bis zum 30. 
Juni 2024 verlängert. Klaus Hofmann (CHRO) wurde mit Auf-
sichtsratsbeschluss vom 20. September 2018 weiterhin als 
Mitglied des Vorstandes bis zum 31. Oktober 2023 bestellt. 
Kurt Melching (CFO) wurde mit Aufsichtsratsbeschluss vom 
05. März 2018 weiterhin als Mitglied des Vorstandes bis zum 
31. März 2023 bestellt. Gemäß Aufsichtsratsbeschluss vom 17. 
Dezember 2021 wurde die Bestellung von Dr. Lutz Bertling 
(CSDO) als Mitglied des Vorstandes bis zum 31. Dezember 
2023 verlängert. 

Mit Aufsichtsratsbeschluss vom 17. Dezember 2021 
wurde Frau Daniela Schmidt für die Dauer vom 1. Januar 
2022 bis 31. Dezember 2024 als Chief Integrity & Sustaina-
bility Officer (CISO) bestellt und der Vorstand auf fünf Vor-
standsmitglieder erweitert.

1.2  Vergütungskomponenten
Die Vergütung der Mitglieder des Vorstandes setzt sich grund-
sätzlich aus erfolgsunabhängigen und erfolgsabhängigen 
Komponenten zusammen. 

Bei den im Folgenden näher erläuterten und dargelegten 
Vergütungskomponenten wurden die zugrunde liegenden fäl-
ligen Verpflichtungen herangezogen. Als gewährt wird die 
Vergütung angesehen, wenn die der Vergütung zugrunde lie-
gende (ein- oder mehrjährige) Tätigkeit im Geschäftsjahr 
vollständig erbracht worden ist (Auslegung 2 gemäß IDW).
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1.2.1  Erfolgsunabhängige Vergütung
Zur erfolgsunabhängigen Vergütung zählen das Jahres-
grundgehalt (Festgehalt) und Nebenleistungen. Das Jah-
resgrundgehalt wird in zwölf gleichen monatlichen Raten 
ausgezahlt. Die Nebenleistungen bestehen im Wesentli-
chen aus Zuschüssen zur Krankenversicherung und 
gesetzlichen Altersvorsorge sowie der privaten Nutzung 
des Mobiltelefons. Des Weiteren wurden zugunsten der 
Mitglieder des Vorstandes auf Kosten der Gesellschaft Ver-
sicherungen abgeschlossen: zum einen eine Vermögens-
schadenversicherung mit einer Haftungsbeschränkung 
von TEUR 5.000 pro Jahr sowie zum anderen eine Unfall-
versicherung. Die Versicherungsleistungen der Unfallver-
sicherung betragen TEUR 125 für den Todesfall, TEUR 250 
für den Invaliditätsfall als Grundsumme, bei Vollinvalidität 
bis zu TEUR 875. 

Das Vorstandsmitglied Kurt Melching erhält darüber 
hinaus einen jährlichen Zuschuss zum Altersversor-
gungsaufbau mittels Kapitallebensversicherung in Höhe 
von TEUR 10. Eine Verpflichtung zur Zahlung einer Pen-
sion resultiert hieraus nicht.

Reisekosten, Spesen und sonstige im Interesse der 
Gesellschaft getätigten Auslagen werden den Vorstands-
mitgliedern nach Aufwand gegen steuerlich anerken-
nungsfähige Belege auf der Basis der jeweils geltenden 
betriebsüblichen Regelungen erstattet. 

1.2.2  Erfolgsabhängige Vergütung
Die erfolgsabhängige Vergütung ist eine kurz- bzw. mittel-
fristig orientierte variable Vergütung. Mittels der kurzfris-
tig orientierten variablen Vergütung wird der im Geschäfts-
jahr geleistete Beitrag zur operativen Umsetzung der 
Unternehmensstrategie incentiviert. Neben finanziellen 
Leistungskriterien wurde hierbei der Fokus auch auf nicht-
finanzielle Leistungskriterien gelegt, im Geschäftsjahr 
2021 insbesondere auf den angestrebten Generations-
wechsel. Die kurzfristig orientierte variable Vergütung wird 
jährlich ausgezahlt. 

Der aktienbasierte Vergütungsbestandteil hingegen 
hat eine mittelfristige Anreizwirkung. Die im Wege der 
erfolgsabhängigen Vergütung zugeteilten Aktien dürfen 
erst zwei Jahre nach der jeweiligen Zuteilung veräußert 
werden. Bei Abberufung oder Widerruf der Bestellung vor 
Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit des Dienstver-
trages mit dem Vorstandsmitglied hat eine Rückübertra-
gung der für das Jahr der Vertragslaufzeit zugeteilten 
Aktien pro rata temporis durch das Vorstandsmitglied an 
die Gesellschaft zu erfolgen. Hilfsweise erfolgt eine Rück-
zahlung in Euro. Ein aktienbasierter Vergütungsbestand-
teil mit mittelfristiger Anreizwirkung bestand im Berichts-
jahr 2021 nur bei Dr. Lutz Bertling. Er hat im laufenden 
Jahr 12.500 Aktien erhalten.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden die in der nachfolgen-
den Tabelle dargestellten Leistungskriterien für die er - 
folgsabhängige Vergütung zugrunde gelegt:

 

 Ziele Zielgröße Zielerreichung

Finanzielle Leistungskriterien  
 
 
 

EBT der OHB SE 40 Mio. € 41,6 Mio. €

Net Leverage der OHB System AG 3 < 3

EBIT der OHB System AG 36,7 Mio. € > 36,7 Mio. €

Nichtfinanzielle Leistungskriterien 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Generationswechsel – Nachhaltigkeit 
 

Konzeption und Roll-out von  
Entwicklungs- und Nachwuchs-
programmen

erreicht 
 

Generationswechsel – Nachhaltigkeit Neubesetzung von oberen  
Managementebenen im Konzern

erreicht 

Generationswechsel – Nachhaltigkeit Etablierung einer Expertenlaufbahn erreicht

Generationswechsel – Diversity Erhöhung der Frauenquote im oberen 
Management 

erreicht 
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Die erfolgsabhängige Vergütung bei Marco R. Fuchs und 
Dr. Lutz Bertling beträgt ausschließlich 1,5 % des EBT 
gemäß Konzernabschluss der OHB SE. Bei Klaus Hof-
mann setzt sich die erfolgsabhängige Vergütung aus zwei 
gleichgewichteten Komponenten zusammen: zum einen 
aus einer prozentualen Erfolgsbeteiligung (0,2 % vom EBT 
gemäß Konzernabschluss der OHB SE) und zum anderen 
aus dem Zielerreichungsgrad der nichtfinanziellen Leis-
tungskriterien. Die erfolgsabhängige Vergütung von Kurt 
Melching basiert gleichgewichtet auf dem Zielerrei-
chungsgrad der finanziellen Leistungskriterien Net Leve-
rage und EBIT des IFRS-Ergebnisses der OHB System AG.

Unter Zugrundelegung der genannten Leistungskri-
terien ergibt sich eine voraussichtliche Zielerreichung für 
die einzelnen Vorstandsmitglieder wie folgt:

  voraussichtliche Zielerreichung  
im Berichtsjahr (in %)

Marco R. Fuchs 103,9

Klaus Hofmann 102,0

Dr. Lutz Bertling 103,9

Kurt Melching 100,0

1.2.3   Sonstige Bezüge
Marco R. Fuchs und Dr. Lutz Bertling erhalten darüber 
hinaus Bezüge für ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat der 
OHB Italia S.p.A., Mailand, Italien und Marco R. Fuchs als 
Vorsitzender des Aufsichtsrates für die MT Aerospace AG, 
Augsburg.

1.2.4  Zielvergütung
Auf der Basis der Leistungskriterien sowie der voraus-
sichtlichen Zielerreichung der einzelnen Vorstandsmit-
glieder wird für das Geschäftsjahr 2021 folgende individu-
elle Vergütung erwartet: 

1.2.5   Aktuelle Gesamtvergütung unter dem  
Vergütungssystem

In der nachfolgenden Tabelle sind die jedem einzelnen 
Mitglied des Vorstandes gegenüber fälligen Vergütungs-
verpflichtungen, der relative Anteil der variablen Vergü-
tung im Verhältnis zur Gesamtvergütung, der relative 
Anteil der fixen Vergütung im Verhältnis zur Gesamtver-
gütung sowie die Veränderungen zum Vorjahr dargestellt. 
Ein Vergleich mit der Maximalvergütung nach § 87a Abs. 1 
Nr. 1 AktG erfolgt nicht, da diese erst in der nächsten 
Hauptversammlung festgelegt wird.

 

in EUR Marco R. Fuchs Klaus Hofmann Dr. Lutz Bertling Kurt Melching Summe

Grundvergütung 320.000,04 290.000,04 320.000,04 219.999,96 1.150.000,08

Nebenleistungen 4.614,96 4.160,16 5.122,92 5.122,92 19.020,96

Kurzfristig orientierte variable 
Vergütung 623.445,00 163.126,00 623.445,00 100.000,00 1.510.016,00

Mittelfristig orientierte variable 
Vergütung – – 434.375,00 – 434.375,00

Altersversorgung 9.666,08 7.923,60 7.923,60 10.000,00 35.513,28

Summe 957.726,08 465.209,80 1.390.866,56 335.122,88 3.148.925,32
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  Erfolgsunabhängige Vergütungskomponente 

(in EUR)

  
 
Name Jahr mtl. Bezug jährl. Bezug Altersvorsorge

Kranken-
versicherung

Versorgungs-
bezug / Direkt-

versicherung
Sonstige 

Bezüge

Marco R. Fuchs 2020 26.666,67 320.000,04 7.254,00 4.415,64 1.742,48 40.635,76 

Marco R. Fuchs 2021 26.666,67 320.000,04 7.923,60 4.614,96 1.742,48 32.065,18

         

Klaus Hofmann 2020 24.166,67 290.000,04 7.254,00 4.415,64 – –

Klaus Hofmann 2021 24.166,67 290.000,04 7.923,60 4.160,16 – –

         

Dr. Lutz Berling 2020 26.666,67 320.000,04 7.254,00 4.303,20 – 16.935,59

Dr. Lutz Berling 2021 26.666,67 320.000,04 7.923,60 5.122,92 – 17.065,18

         

Kurt Melching 2020 18.333,33 219.999,96 – 4.215,96 10.000,00 –

Kurt Melching 2021 18.333,33 219.999,96 – 5.122,92 10.000,00 –

  
 

  
 Erfolgsabhängige Vergütungs-

komponente (in EUR)  

  
 
 
Name Jahr Tantieme

Sachbezug  
Aktien

Gesamt-
vergütung 

(in EUR)

Relativer Anteil der 
variablen Vergütung 

im Verhältnis zur 
Gesamtvergütung

Relativer Anteil der 
fixen Vergütung  

im Verhältnis zur 
Gesamt ver gütung

Veränderung 
im Vergleich 
zum Vorjahr

Marco R. Fuchs 2020 447.250,00 – 821.297,92 54 % 46 %  

Marco R. Fuchs 2021 623.445,00 – 989.791,26 63 % 37 % 20,5 %

             

Klaus Hofmann 2020 154.000,00 – 455.669,68 34 % 66 %  

Klaus Hofmann 2021 163.126,00 – 465.209,80 35 % 65 % 2,1 %

             

Dr. Lutz Berling 2020 447.250,00 497.500,00 1.293.242,83 73 % 27 %  

Dr. Lutz Berling 2021 623.445,00 434.375,00 1.407.931,74 75 % 25 % 8,9 %

             

Kurt Melching 2020 100.000,00 – 334.215,92 30 % 70 %  

Kurt Melching 2021 100.000,00 – 335.122,88 30 % 70 % 0,3 %

Bei den sonstigen Bezügen handelt es sich um Zahlungen von 
Tochtergesellschaften für die Tätigkeit im Verwaltungs- bzw. 
Aufsichtsrat (siehe Ziff. 1.2.3.)

1.3  Sonstige Zusagen
Im Fall des Todes eines Vorstandsmitgliedes haben Hinter-
bliebene Anspruch auf Weiterzahlung der erfolgsunabhängi-
gen Vergütung des Verstorbenen für bis zu sechs Monate.

2.   Vergütungssystematik für die Aufsichtsratsmitglieder
Der Aufsichtsrat bestellt, überwacht und berät den Vorstand 
und ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für 
das Unternehmen unmittelbar eingebunden. Der Aufsichtsrat 

übt seine Tätigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen, der Satzung, der Geschäftsordnung für den Auf-
sichtsrat sowie seiner Beschlüsse aus. Er besteht satzungs-
gemäß aus vier Mitgliedern. Beschlüsse des Aufsichtsrates 
werden vor allem in den Aufsichtsratssitzungen, aber auch im 
schriftlichen Verfahren oder im Wege sonstiger Kommunika-
tion gefasst. 

Die Aufsichtsratsvergütung soll so ausgestattet sein, 
dass sie der für die Überwachungsaufgaben erforderlichen 
Unabhängigkeit des Aufsichtsrates gerecht wird. Die Auf-
sichtsratsvergütung der OHB SE bestand bis zum Geschäfts-
jahr 2020 nur aus festen Vergütungsbestandteilen in Höhe 
von TEUR 20. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhielt 
TEUR 30 und der stellvertretende Vorsitzende TEUR 25. 
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Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Mai 2021 
wurde § 13 der Satzung der OHB SE „Vergütung der Aufsichts-
ratsmitglieder“ geändert. Demgemäß erhält jedes Aufsichts-
ratsmitglied außer dem Ersatz seiner Auslagen für seine 
Tätigkeit eine feste jährliche Vergütung in Höhe von TEUR 20. 
Die/Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält das Zweiein-
halbfache, die/der Stellvertreter das Eineinhalbfache dieses 
Betrages. Die feste Vergütung ist nach Ablauf der Hauptver-
sammlung, die über die Entlastung für das vorangegangene 
Geschäftsjahr beschließt, zahlbar.

Zusätzlich erhält jedes Mitglied eines Ausschusses eine 
jährliche Vergütung in Höhe von TEUR 5. Die/Der Ausschuss-
vorsitzende erhält das Dreifache dieses Betrages. Für die 
Mitgliedschaft in Ausschüssen, die im Geschäftsjahr nicht 
getagt haben, wird keine Vergütung gezahlt. Sämtliche Aus-
schussvergütungen sind nach Ablauf der Hauptversamm-
lung, die über die Entlastung für das vorangegangene Ge - 
schäftsjahr beschließt, zahlbar.
Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Aus-
schuss nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört 
haben, erhalten die Vergütung pro rata temporis entsprechend 
der Dauer ihrer Aufsichtsrats- bzw. Ausschusszugehörigkeit.

Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied 
die auf seine Vergütung und Auslagen zu entrichtende Umsatz-
steuer.

Die vorstehenden Regelungen finden erstmals auf das 
gesamte Geschäftsjahr 2021 Anwendung und gelten bis zu 
einer Neufestsetzung durch die Hauptversammlung gemäß  
§ 13 der Satzung der OHB SE. 

Die Satzungsänderung wird mit Eintragung im Handels-
register wirksam. Die Eintragung der Satzungsänderung im 
Handelssregister erfolgte am 08. Juni 2021.

2.1   Satzungsgemäße Vergütung der  
Aufsichtsratsmitglieder

Gemäß pro rata temporis Anwendung der neuen Vergütungs-
systematik werden die Aufsichtsratsmitglieder für das Ge-
schäftsjahr 2021 voraussichtlich folgende Vergütung erhalten. 

•  Robert Wethmar  TEUR 70 
(Vorsitzender des Aufsichtsrates)   

•  Prof. Heinz Stoewer  TEUR 36
(stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates)  

• Christa Fuchs      TEUR 26
• Ingo Kramer     TEUR 31

2.2   Sonstige Zahlungen zugunsten von  
Aufsichtsratsmitgliedern

Frau Christa Fuchs erhielt von der OHB System AG Hinter-
bliebenenbezüge in Höhe von TEUR 22 für den im Jahr 2014 
verstorbenen Vorstand Prof. Manfred Fuchs. 

Gemäß einer Rahmenvereinbarung mit der Kanzlei Tay-
lor Wessing, bei der Robert Wethmar Partner ist, wurde im 
vergangenen Geschäftsjahr im Zusammenhang mit Bera-
tungsleistungen für Konzernunternehmen ein Honorar von 
rd. TEUR 566 berechnet.

3.   Angaben zur relativen Entwicklung der Vergütung 
sowie zum Ertrag der Gesellschaft

Die nachfolgende Tabelle stellt die relative Entwicklung der 
Vergütung der Vorstandsmitglieder, des Aufsichtsrates, der 
übrigen Belegschaft sowie die Entwicklung des Unterneh-
mens dar: Letztgenannte anhand des Umsatzerlöses der 
Gesellschaft. Die Fokussierung auf den Umsatzerlös der 
Gesellschaft begründet sich in der Konstante dieser Kenn-
ziffer im Verhältnis von Ertrag der Gesellschaft zu den Mit-
arbeiterzahlen im Konzern. Übrige Ertragskennzahlen sind 
volatil und abhängig von jährlichen Ereignissen in den einzel-
nen Tochtergesellschaften und bieten daher über die Jahre 
keine aussagekräftige Vergleichsmöglichkeit. 

Für die Darstellung der durchschnittlichen Vergütung der 
Mitarbeiter:innen auf Vollzeitäquivalenz wird auf den Kreis 
aller Mitarbeiter:innen der Gesellschaft OHB SE abgestellt. 

  
in %

voraussichtliche Veränderung 
2021 im Vergleich zu 2020

Vorstand  

Marco R. Fuchs 20,5

Klaus Hofmann 2,1

Dr. Lutz Bertling 8,9

Kurt Melching 0,3

  

Aufsichtsrat  

Robert Wethmar 132,1

Prof. Heinz Stoewer 42,4

Christa Fuchs 28,1

Ingo Kramer 56,1

  

Ertragskennzahl  

Umsatzerlös 16,4

  

Durchschnittliche Vergütung auf 
Vollzeitäquivalenz der Mitarbei-
ter:innen  

Mitarbeiter:innen der OHB SE 1

Die Gesamtvergütung des Vorstandsvorsitzenden Marco R. 
Fuchs und des Vorstandsmitgliedes Dr. Lutz Bertling ist im 
Jahr 2021 gegenüber 2020 angestiegen. Dies erklärt sich aus 
dem im Jahr 2020 im Vergleich zu den Vorjahren niedrigeren 
Konzern-EBT von TEUR 29.817. Letzteres ergab sich aus dem 
Neuabschluss des Kreditrahmenvertrages mit den Konsortial-
banken der OHB SE und den damit verbundenen Belastungen, 
die sich reduzierend auf die an das EBT gebundenen Vergü-
tungskomponenten auswirkten. Entsprechend wirkt ein Trend-
anknüpfen an Vorjahre des EBT 2021 mit einem Wert von TEUR 
41.563 erhöhend auf EBT abhängige Vergütungsbausteine.
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In den vergangenen Jahren sind die Pflichten der Aufsichts-
ratsmitglieder und auch die Anforderungen an das Kompe-
tenzprofil von Aufsichtsratsmitgliedern durch verschiedene 
gesetzliche Vorgaben signifikant angestiegen. So ist beispiels-
weise nach dem am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Gesetz 
zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG 
II) neben dem Vorstand auch der Aufsichtsrat für die Erstel-
lung des Vergütungsberichtes verantwortlich, der durch geän-
derte Vorgaben an Informationstiefe und Bedeutung gewonnen 
hat. Außerdem ist der Aufsichtsrat für die Konzeptionierung 
des Vergütungssystems des Vorstandes zuständig und muss 
zusammen mit diesem Gremium ein Vergütungssystem für 
den Aufsichtsrat erarbeiten. Die Ansprüche an die fachlichen 
Qualifikationen von Aufsichtsratsmitgliedern haben sich durch 
das teilweise am 1. Juli 2021 in Kraft getretene Finanzmarkt-
integritätsstärkungsgesetz deutlich erhöht. So ist dieses Gre-
mium zukünftig mit mindestens einem Mitglied zu besetzen, 
das über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung 
verfügt. Darüber hinaus muss mindestens ein weiteres Mit-
glied über Sachverstand auf dem Gebiet der Abschlussprüfung 
verfügen. Auch die Anforderungen an die Erstellung der nicht-
finanziellen Konzernerklärung werden sich künftig durch 
erhöhte inhaltliche Erfordernisse intensivieren, so dass die 
dem Aufsichtsrat obliegende Prüfpflicht für dieses Dokument 
mit erhöhtem Arbeitsaufwand verbunden sein wird. Aufgrund 
der vorgenannten Entwicklungen war eine Erhöhung der Auf-
sichtsratsvergütung, die seit dem Geschäftsjahr 2014 unver-
ändert war, nun dringend erforderlich. Insbesondere vor dem 
Hintergrund des gestiegenen Kompetenzprofils ist die markt-
gerechte Vergütung ein Minimum-Kriterium, um auch zukünf-
tig geeignete Kandidaten:innen für dieses Kontrollgremium 
gewinnen zu können.

Der Vorstand
Bremen, den 22. März 2022

Für den Vorstand 

Marco Fuchs  Klaus Hofmann 
Vorsitzender des Vorstands Chief Human Resources Officer

Für den Aufsichtsrat

Robert Wethmar
Vorsitzender des Aufsichtsrats 

I.   Allgemeine Hinweise zur virtuellen  
Hauptversammlung  

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am  
01. Juni 2022 wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach 
Maßgabe des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigen-
tumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie (Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen 
der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafver-
fahrensrechts, BGBl. I 2020, S. 569), ) zuletzt verlängert durch 
Art 15 des GesRua-COVBekG vom 10. September 2021 (BGBl. 
I S. 4147) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische  
Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Aus-
nahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.

Hinweis 
Internetseite der Gesellschaft bzw. passwort-
geschützter Internetservice der Gesellschaft  
bezieht sich im nachfolgenden Text immer auf  
folgende Adresse:

https://www.ohb.de/de/investor-relations/ 
hauptversammlung/

Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß 
angemeldeten Aktionäre oder deren Bevollmächtigte nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen am 01. Juni 2022 
ab 10.00 Uhr (MESZ) live im Internet auf der Internetseite der 
Gesellschaft im passwortgeschützten Internetservice in Bild 
und Ton übertragen. Eine physische Teilnahme der Aktionäre 
und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft) am Versammlungsort ist ausge-
schlossen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der Brief-
wahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter nach Maßgabe der im 
Abschnitt IV. beschriebenen Bestimmungen. Eine elektroni-
sche Teilnahme an der Versammlung im Sinne von § 118 Abs. 
1 Satz 2 AktG ist nicht möglich. 

Über den passwortgeschützten Internetservice können 
die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (und ggf. deren 
Bevollmächtigte) gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren 
unter anderem ihre ihnen eingeräumten Aktionärsrechte aus-
üben, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen oder Wider-
spruch zu Protokoll erklären.

II.   Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen 
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts 

Zur Zuschaltung (über den passwortgeschützten Internetser-
vice) zu der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktio-
närsrechte, insbesondere des Stimmrechts, sind gemäß § 16 
der Satzung die Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptver-
sammlung anmelden. Die Anmeldung muss bei der Gesell-
schaft in Textform (§ 126b BGB) unter der nachfolgend genann-
ten Adresse (Anmeldeadresse) erfolgen. Mit der Anmeldung 
müssen die Aktionäre ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 
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Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts durch 
einen besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform 
(§ 126b BGB) nachweisen. Erforderlich ist hierfür ein Nach-
weis über den Anteilsbesitz durch den Letztintermediär gemäß 
§ 67c Abs. 3 AktG (insbesondere ein Kreditinstitut). Die Anmel-
dung und der Nachweis müssen in deutscher oder englischer 
Sprache abgefasst sein und der Gesellschaft spätestens bis 
zum Ablauf des 25.05 2022, 24:00 Uhr (MESZ) unter der Anmel-
deadresse zugehen:

OHB SE
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48
81241 München 
Telefax: +49 89 8 89 69 06-33 
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Der Nachweis hat sich gemäß §§ 123 Abs. 4 Satz 2, 121  
Abs. 7 AktG in Verbindung mit § 18 der Satzung auf den Beginn 
des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, 
demnach auf den 11.05.2022, 00:00 Uhr (MESZ) (Nachweis-
stichtag), zu beziehen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Zuschaltung 
und die Ausübung der Aktionärsrechte nur derjenige als Ak -
tionär, der sich fristgerecht angemeldet und die Berechti-
gung zur Zuschaltung zu der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen hat (ordnungs-
gemäß angemeldete Aktionäre). Die Gesellschaft ist berech-
tigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nach-
weises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. 
Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form 
erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.

Üblicherweise übernehmen die Letztintermediäre, insbe-
sondere die depotführenden Institute, die erforderliche Anmel-
dung und die Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesit-
zes für ihre Kunden. Die Aktionäre werden daher gebeten, 
sich möglichst frühzeitig an ihr jeweiliges depotführendes 
Institut zu wenden. Nach Eingang der Anmeldung mit beige-
fügtem Nachweis des Anteilsbesitzes erhalten die teilnah-
meberechtigten Aktionäre das HV-Ticket als Bestätigung der 
Anmeldung von der Anmeldestelle, in der die erforderlichen 
Zugangsdaten für den passwortgeschützten Internetservice 
enthalten sind.

III.   Details zum Internetservice
Ab 11.05.2022, 0:00 Uhr (MESZ) steht auf der Internetseite der 
Gesellschaft der passwortgeschützte Internetservice zur Ver-
fügung. Über diesen passwortgeschützten Internetservice 
können Aktionäre (bzw. ihre Bevollmächtigten) gemäß den 
dafür vorgesehenen Verfahren ihr Stimmrecht im Wege der 
elektronischen Briefwahl ausüben und elektronisch Vollmacht 
und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
erteilen, Fragen einreichen und Widerspruch gegen einen 
Beschluss der Hauptversammlung, jeweils wie nachfolgend 
in den Abschnitten IV., VI., VII. näher beschrieben, einlegen. 
Die für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice 
erforderlichen individualisierten Zugangsdaten werden nach 
Zugang einer ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ord-
nungsgemäßen Anteilsbesitznachweises zugesandt.

IV.  Verfahren für die Stimmabgabe 

Bevollmächtigung 
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte auch durch 
einen Bevollmächtigten, z. B. durch eine Aktionärsvereinigung 
oder einen Intermediär ausüben zu lassen. Auch in diesem 
Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung unter Nachweis des 
Anteilsbesitzes durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten 
Sorge zu tragen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach-
weis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft be - 
dürfen der Textform. Die Vollmacht kann gegenüber dem zu 
Bevollmächtigenden oder gegenüber der Gesellschaft erklärt 
werden. Die Übermittlung des Nachweises der Bevollmäch-
tigung kann per E-Mail, postalisch oder per Telefax bis 
31.05.2022, 18:00 Uhr (MESZ), an folgende Anschrift, Telefax-
Nummer oder E-Mail-Adresse erfolgen:

OHB SE
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0) 89 / 88 96 906-55
E-Mail: ohb@better-orange.de 

oder über den passwortgeschützten Internetservice auf der 
Internetseite der Gesellschaft gemäß den dafür vorgesehenen 
Verfahren bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in 
der virtuellen Hauptversammlung übermittelt, geändert oder 
widerrufen werden. 

Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen 
möchten, können für die Erteilung einer Vollmacht das For-
mular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmel-
dung und Nachweis des Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein 
entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite 
der Gesellschaft bei den Angaben zur ordentlichen Hauptver-
sammlung 2022 zum Download zur Verfügung.

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu 
den vorstehend genannten Zeitpunkten auch zur Verfügung, 
wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegen-
über der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nach-
weis über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in 
diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits 
erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten 
Übermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend genannten 
Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt 
werden.

Bei der Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärs-
vereinigungen, Stimmrechtsberatern oder sonstigen nach  
§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen oder Institutio-
nen richten sich das Verfahren, die Form und der Widerruf der 
Bevollmächtigung nach besonderen Regelungen. Bitte wen-
den Sie sich an den betreffenden Intermediär, die betreffende 
Aktionärsvereinigung oder sonstige in § 135 Abs. 8 AktG ge- 
nannte Personen oder Institutionen, um Näheres zu erfahren.

Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der 
Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht 
für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Rahmen 
ihrer jeweiligen Vollmacht im Wege der Briefwahl oder durch 
(Unter-)Bevollmächtigung der weisungsgebundenen Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. 
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Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene  
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Vollmacht an die 
durch die Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreter ausüben. Auch in diesem Fall sind die 
ordnungsgemäße Anmeldung und der ordnungsgemäße 
Nachweis des Anteilsbesitzes, wie vorstehend im Abschnitt II. 
beschrieben, erforderlich. 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertre-
ter der Gesellschaft können per Post, Telefax oder E-Mail an 
die vorstehend in diesem Abschnitt IV. genannte Anschrift, 
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse bis zum 31.05.2022, 
18:00 Uhr (MESZ) oder über den passwortgeschützten Inter-
netservice auf der Internetseite der Gesellschaft gemäß den 
dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Beginn der Abstim-
mung in der virtuellen Hauptversammlung erteilt, geändert 
oder widerrufen werden. Ein entsprechendes Formular wird 
nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Anteilsbesitznach-
weis zugesandt. Ein entsprechendes Formular steht auch auf 
der Internetseite der Gesellschaft bei den Angaben zur 
ordentlichen Hauptversammlung 2022 zum Download zur 
Verfügung. 

Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter müssen diesen in jedem 
Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt 
werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, entspre-
chend den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen; sie sind 
auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung 
befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen 
Tagesordnungspunkten oder vor der Hauptversammlung 
gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachten Gegenanträ-
gen und Wahlvorschlägen von Aktionären vorliegt. Die Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten 
zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversamm-
lungsbeschlüsse, zur Ausübung der Fragemöglichkeit oder 
zur Stellung von Anträgen entgegen. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstim-
mung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der 
virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine 
Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als 
entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstim-
mung. 

Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl 
Elektronische Briefwahlstimmen können über den passwort-
geschützten Internetservice auf der Internetseite der Gesell-
schaft gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum 
Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung 
abgegeben, geändert oder widerrufen werden. Auch in diesem 
Fall sind die ordnungsgemäße Anmeldung und der ordnungs-
gemäße Nachweis des Anteilsbesitzes, wie vorstehend im 
Abschnitt II. beschrieben, erforderlich.

Die Abgabe von Stimmen durch Briefwahl ist auf die 
Abstimmung über die in der Einberufung zur virtuellen Haupt-
versammlung bekanntgemachten Beschlussvorschläge von 
Vorstand und/oder Aufsichtsrat und auf mit einer etwaigen 
Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
bekanntgemachten Beschlussvorschläge von Aktionären 
sowie etwaige vor der Hauptversammlung gemäß §§ 126, 
127 AktG zugänglich gemachte Gegenanträge und Wahlvor-
schläge von Aktionären beschränkt. 

V.   Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung  
im Internet

Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten können 
die gesamte Versammlung am 01.06.2022, ab 10:00 Uhr 
(MESZ) live auf der Internetseite der Gesellschaft im pass-
wortgeschützten Internetservice in Bild und Ton verfolgen. 

VI.   Widerspruch gegen einen Beschluss der  
Hauptversammlung 

Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten, die das 
Stimmrecht im Wege der Briefwahl oder durch Vollmacht- und 
Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft ausgeübt haben, haben die Möglichkeit, über den pass-
wortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der 
Gesellschaft von Beginn der virtuellen Hauptversammlung am 
01. Juni 2022 an bis zum Ende der virtuellen Hauptversamm-
lung gemäß § 245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 4 Covid-
19-Gesetz Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptver-
sammlung zu erklären.

VII.    Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 
Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 AktG, Art. 56 Satz 2 
und 3. SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG i. V. m. § 1  
Covid-19-Gesetz

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 
AktG, § 50 SEAG i. V. m. § 1 Abs. 3 Satz 4 Covid-19-Gesetz
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) 
des Grundkapitals, das entspricht zur Zeit 873.404 Aktien, oder 
den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen (dies ent-
spricht 500.000 Aktien), können verlangen, dass Gegenstände 
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich oder 
in der elektronischen Form des § 126a BGB (d. h. mit qualifi-
zierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der Gesell-
schaft zu richten und muss der Gesellschaft unter der nach-
stehenden Adresse spätestens am 01.05.2022, 24:00 Uhr 
(MESZ) zugegangen sein.

OHB SE
Vorstand
Manfred-Fuchs-Platz 2 – 4
28359 Bremen
Fax: +49 (0)421 / 2020 613
ir@ohb.de

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindes-
tens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inha-
ber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entschei-
dung des Vorstands über den Antrag halten werden.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung 
werden – soweit nicht bereits mit der Einberufung bekannt 
gemacht – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bun-
desanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröf-
fentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden 
kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen 
Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internet-
adresse der Gesellschaft bekannt gemacht und den Aktionä-
ren mitgeteilt.
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Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß 
§§ 126 Abs. 1 und 127 AktG
Aktionäre können Gegenanträge (nebst einer etwaigen 
Begründung) gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder 
Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sowie 
Wahlvorschläge an die Gesellschaft übersenden. 

Wahlvorschläge von Aktionären sowie Gegenanträge, die 
bis spätestens 17.05.2022 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesell-
schaft unter der nachfolgend genannten Adresse, Telefax-
Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sind, werden, 
soweit die übrigen Voraussetzungen für eine Veröffentli-
chungspflicht nach §§ 126, 127 AktG erfüllt sind, unverzüglich 
nach ihrem Eingang einschließlich des Namens des Aktionärs 
und einer etwaigen Begründung auf der Internetseite der 
Gesellschaft bei den Angaben zur ordentlichen Hauptver-
sammlung 2021 zugänglich gemacht: 

postalisch: 

OHB SE
Vorstand
Manfred-Fuchs-Platz 2 – 4
28359 Bremen
Fax: +49 (0)421 / 2020 613
ir@ohb.de

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu etwaigen 
Gegenanträgen und Wahlvorschlägen werden ebenfalls unter 
der genannten Internetadresse veröffentlicht. 

Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene 
Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden von der Gesell-
schaft nicht im Internet veröffentlicht. 

Während der virtuellen Hauptversammlung können 
keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge gestellt werden. 
Ordnungsgemäß gestellte und zulässige Gegenanträge und 
Wahlvorschläge, die nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG im Vorfeld 
der Hauptversammlung bekannt gemacht wurden, werden in 
der virtuellen Hauptversammlung so behandelt, als seien sie 
in der Hauptversammlung gestellt worden, wenn sich der 
Aktionär auch angemeldet hat. 

Fragerecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG i. V. m. 
Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 Covid-19-Gesetz
Abweichend von § 131 AktG haben angemeldete Aktionäre in 
der virtuellen Hauptversammlung am 01. Juni 2022 kein Aus-
kunftsrecht. Stattdessen haben Sie die Möglichkeit, im Vorfeld 
der Hauptversammlung Fragen einzureichen. Ein Recht auf 
Antwort ist damit jedoch nicht verbunden. Über die Beantwor-
tung der Fragen entscheidet der Vorstand nach pflichtgemä-
ßem, freiem Ermessen. Der Vorstand hat nicht alle Fragen zu 
beantworten; er kann insbesondere auch Fragen zusammen-
fassen und im Interesse der anderen Aktionäre sinnvolle Fra-
gen auswählen; er kann dabei Aktionärsvereinigungen und 
institutionelle Investoren mit bedeutenden Stimmanteilen 
bevorzugen.

Fragen der Aktionäre sind bis spätestens einen Tag vor 
der Versammlung, d. h. bis spätestens zum 30.05.2022, 24:00 
Uhr MESZ, im Wege elektronischer Kommunikation einzu-
reichen, § 1 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz.  
Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fra-
gen gestellt werden. Der Vorstand entscheidet nach pflicht-
gemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet. Er  

kann insbesondere Fragen und deren Beantwortung zusam-
menfassen, wenn ihm dies sinnvoll erscheint. Ein weiterge-
hendes Auskunftsrecht für Aktionäre besteht nicht.

VIII.  Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 17.468.096,00,00 
und ist eingeteilt in 17.468.096,00  Stückaktien mit einem rech-
nerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie. 
Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der teil-
nahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung somit 17.468.096,00. 
Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung 107.496 eigene Aktien, aus denen der 
Gesellschaft keine Stimmrechte zustehen.

IX.   Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf 
der Internetseite der Gesellschaft/Unterlagen

Alle gesetzlich erforderlichen Hauptversammlungsunterlagen 
und Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen ein-
schließlich der weitergehenden Erläuterungen zu den Rechten 
der Aktionäre gem. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG, § 1 
Abs. 2 Nr. 3 Covid19-Gesetz i. V. m. 131 Abs. 1 AktG und § 1 
Covid-19-Gesetz sind ab Einberufung auf der Internetseite der 
Gesellschaft bei den Angaben zur ordentlichen Hauptver-
sammlung 2022 zugänglich. Die Abstimmungsergebnisse 
werden nach der Hauptversammlung unter derselben Inter-
netadresse bekannt gegeben.

Auch während der Hauptversammlung werden die 
gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen auf der 
Internetseite der Gesellschaft bei den Angaben zur ordent-
lichen Hauptversammlung 2022 zugänglich sein. 

X.  Informationen zum Datenschutz für Aktionäre 

1. Allgemeine Informationen
a) Einleitung
Die OHB SE legt großen Wert auf Datenschutz und die Wah-
rung der Privatsphäre. Mit den folgenden Datenschutzhin-
weisen möchten wir unsere Aktionäre über die Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten und ihre diesbezüglichen 
Rechte gemäß den anwendbaren Datenschutzgesetzen, ins-
besondere der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-
Grundverordnung – DSGVO), im Zusammenhang mit der  
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Haupt-
versammlung informieren.

b) Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO
OHB SE, Manfred-Fuchs-Platz 2 – 4, 28359 Bremen

c) Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Jochen Zurborg
OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2 – 4
28359 Bremen
datenschutz@ohb.de
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2. Informationen bezüglich der Verarbeitung
a) Datenkategorien
Wir verarbeiten insbesondere folgende Kategorien personen-
bezogener Daten:

• Vor- und Nachname,
• Anschrift,
• Aktienanzahl,
• Aktiengattung,
• Besitzart der Aktien und
• Nummer der Eintrittskarte.

Darüber hinaus können wir auch die personenbezogenen 
Daten eines von einem Aktionär benannten Stimmrechtsver-
treters (insbesondere dessen Name sowie dessen Wohnort) 
verarbeiten. Sofern Aktionäre oder ihre Vertreter mit uns in 
Kontakt treten, verarbeiten wir zudem diejenigen personen-
bezogenen Daten, die erforderlich sind, um etwaige Anliegen 
zu beantworten (etwa die vom Aktionär oder Vertreter ange-
gebenen Kontaktdaten, wie zum Beispiel E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer). Gegebenenfalls verarbeiten wir auch Infor-
mationen zu Anträgen, Fragen, Wahlvorschlägen und Verlan-
gen von Aktionären in der Hauptversammlung.

b) Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Wir verwenden personenbezogene Daten, um Aktionären die 
Teilnahme an und die Ausübung von Rechten im Rahmen der 
Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten ist für die ordnungsgemäße Vorberei-
tung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversamm-
lung sowie zur Ermöglichung der Teilnahme der Aktionäre an 
der Hauptversammlung nach §§ 118 ff. AktG zwingend erfor-
derlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten ist das AktG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 lit. c) DSGVO.

Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten 
gegebenenfalls auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Ver-
pflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie 
aktien-, wertpapier-, handels- und steuerrechtlicher Aufbe-
wahrungspflichten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
sind die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung 
mit Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO.

Sämtliche Aktien der OHB SE sind Inhaberaktien. Anders 
als bei Namensaktien führt die OHB SE kein Aktienregister 
im Sinne von § 67 AktG, in das Name, Geburtsdatum und 
Adresse des Aktionärs sowie die Stückzahl der Aktien einzu-
tragen sind.

c) Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten
Wir bedienen uns zur Vorbereitung, Durchführung und Nach-
bereitung der Hauptversammlung zum Teil externer Dienst-
leister (insbesondere bei Druck und Versand der Einladung 
zur Hauptversammlung sowie bei der Anmeldung zur Haupt-
versammlung und der Durchführung). Dienstleister, die zum 
Zwecke der Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung der 
Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von uns nur 
solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der 
beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten 
die Daten ausschließlich nach Weisung der OHB SE. Jeder 

unserer Mitarbeiter und alle Mitarbeiter von externen Dienst-
leistern, die Zugriff auf personenbezogene Daten haben und/
oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertrau-
lich zu behandeln.

Teilnehmer der Hauptversammlung können zudem die 
im gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 AktG in der Hauptversamm-
lung zugänglich zu machenden Teilnehmerverzeichnis zu 
allen Teilnehmern der Hauptversammlung erfassten Daten 
einsehen.

d) Datenquellen
Wir bzw. unsere damit beauftragten Dienstleister erhalten die 
personenbezogenen Daten der Aktionäre in der Regel über 
unsere Anmeldestelle von den Kreditinstituten der Aktionäre, 
die diese mit der Verwahrung unserer Aktien beauftragt haben 
(sog. Depotbanken).

e) Speicherdauer
Für die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung 
erfassten Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis zu 
drei Jahre. Grundsätzlich anonymisieren oder löschen wir per-
sonenbezogene Daten, soweit uns nicht gesetzliche Nach-
weis- und Aufbewahrungspflichten zu einer weiteren Speiche-
rung verpflichten oder eine längere Speicherung im Rahmen 
von gerichtlichen Verfahren erforderlich ist. Informationen zu 
Frage- und Redebeiträgen von Aktionären in der kommenden 
Hauptversammlung werden grundsätzlich nach einem Monat 
anonymisiert, soweit eine längere Speicherung nicht aus den 
oben genannten Gründen erforderlich ist.

3. Rechte von Betroffenen
Als Betroffene können sich Aktionäre jederzeit mit einer form-
losen Mitteilung unter den oben unter 1.c) genannten Kontakt-
daten an unseren Datenschutzbeauftragten wenden, um ihre 
Rechte, deren Voraussetzungen im Einzelfall zu prüfen sind, 
gemäß der DSGVO auszuüben. Dazu zählen insbesondere: 

•  das Recht, Auskunft über die Datenverarbeitung sowie 
eine Kopie der verarbeiteten Daten zu erhalten 
(Auskunftsrecht, Art. 15 DSGVO),

•  das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten oder die 
Ergänzung unvollständiger Daten zu verlangen (Recht auf 
Berichtigung, Art. 16 DSGVO),

•  das Recht, die Löschung personenbezogener Daten zu 
verlangen, sowie, falls die personenbezogenen Daten 
veröffentlicht wurden, die Information an andere 
Verantwortliche über den Antrag auf Löschung (Recht auf 
Löschung, Art. 17 DSG-VO),

•  das Recht, die Einschränkung der Datenverarbeitung zu 
verlangen (Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 
18 DSGVO).

Betroffene Personen haben ferner das Recht, eine Beschwerde 
bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen.

Bremen, im April 2022

Der Vorstand
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